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1. Eckpunkte des Vorhabens

Die Stärkung der dualen Berufsausbildung ist 
eines der erklärten Ziele des Hamburger Senats. 
Es geht dabei nicht nur um Durchlässigkeit der 
Bildungssysteme, um Anerkennung und Anrech-
nung von beruflichen Qualifikationen auf ein 

Hochschulstudium, sondern auch darum, dass 
die Gleichrangigkeit von akademischer und be-
ruflicher Bildung verstärkt in den bildungspoliti-
schen Fokus tritt. 

Aktuell entscheiden sich Schulabsolventinnen 
und Schulabsolventen mit Hochschulzugangs-
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berechtigung regelhaft entweder für ein Studium 
oder für eine duale Berufsausbildung. Von den 
Auszubildenden verfügen in Hamburg mehr als 
40 % über eine Hochschulzugangsberechtigung. 
Diejenigen, die mit Abitur eine duale Ausbildung 
absolvieren, verlassen die Unternehmen häufig 
direkt nach dem Abschluss, um ein Studium auf-
zunehmen, das ohne Anrechnung oder curricu-
lare Bezüge zur Ausbildung konzipiert ist. Bishe-
rige kombinierte Bildungsangebote von Berufs-
ausbildung und Bachelorstudium sind für die Ler-
nenden1) sehr häufig mit einem sehr verdichteten 
Arbeits- und Lernaufkommen sowie Studienge-
bühren verbunden. Die Curricula stehen in der 
Regel additiv nebeneinander und führen so zu 
Doppelungen und Redundanzen. 

Der Hamburger Senat begegnet dieser Entwick-
lung und unterbreitet den Schulabsolventinnen 
und Schulabsolventen mit der studienintegrieren-
den Ausbildung ein neues Angebot.2) Innerhalb 
von vier Jahren können über eine duale Ausbil-
dung und ein Bachelorstudium zwei berufsqualifi-
zierende Abschlüsse in einem Bildungsgang 
 erworben werden. Dabei werden inhaltliche Dop-
pelungen reduziert und Leistungen an drei Lern-
orten (Betrieb, Berufsschule und Hochschule) 
gegenseitig anerkannt. Damit wird die Qualifizie-
rungsdauer gegenüber anderen Modellen ver-
kürzt. Zudem entstehen weder Studierenden 
noch Unternehmen Studiengebühren.3) 

Die Doppelqualifizierung bietet jungen Menschen 
neue Karrierechancen. Sie erhalten für die Zu-
kunft Perspektiven auf ausgezeichnete Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und eine umfassende Per-
sönlichkeitsbildung. 

Unternehmen haben die Chance, leistungsstarke 
Auszubildende bzw. Studierende zu gewinnen 
und als dauerhafte, breit qualifizierte Fachkräfte 
an sich zu binden. 

Dieses Angebot wird an der neu zu gründenden 
Beruflichen Hochschule Hamburg (BHH) eta-
bliert. Der Lehrbetrieb wird mit einem klar struktu-
rierten Angebot starten: drei kaufmännische Aus-
bildungsberufe (Bankkaufleute, Industriekauf-
leute und Kaufleute für Marketingkommunikation) 
werden mit einem betriebswirtschaftlichen Stu-
dium kombiniert und der Ausbildungsberuf zur 
Fachinformatikerin bzw. zum Fachinformatiker 
mit einem Informatikstudium verzahnt. Die Auf-
nahme weiterer Ausbildungs- und Studienkom-
binationen, insbesondere in Zusammenhang mit 
gewerblich-technischen und handwerklichen 
Ausbildungen, ist während des Aufwachsens in 
den Regelbetrieb vorgesehen.

Die Hochschule wird nach Maßgabe des Hambur-
gischen Hochschulgesetzes (HmbHG) gegrün-
det. Die BHH wird das Know-how der beruflichen 
Bildung systematisch nutzen und Kooperationen 
mit anderen hochschulischen Einrichtungen pfle-
gen. Auf diese Weise ist die BHH ein sichtbares 
Bindeglied zwischen beruflicher und akademi-
scher Bildung in Hamburg.

Der neue Bildungsgang stiftet einen hohen Nut-
zen für Auszubildende und Betriebe. Die Schul-
absolventinnen und Schulabsolventen erhalten 
mit der wissenschaftsbasierten Qualifizierung an 
der BHH eine Doppelqualifizierung in verkürzter 
Laufzeit und können in den ersten eineinhalb Jah-
ren eine erfahrungsbasierte und begleitete Bil-
dungswegentscheidung treffen (Doppelabschluss 
oder Berufsabschluss). Sie erhalten von Beginn 
an eine Ausbildungsvergütung und brauchen 
keine Studiengebühren zu entrichten. Zudem 
sind sie fest im Unternehmen integriert und errei-
chen eine größere Sicherheit in und mit dem Be-
rufseinstieg. Diese Aspekte entlasten auch die 
Eltern bei der Finanzierung dieses Bildungs- und 
Lebensabschnitts ihres Nachwuchses.

Die Betriebe entscheiden gemeinsam mit den 
Auszubildenden über ein Studium an der BHH, 
da ein Zugang regelhaft über einen Ausbildungs-
vertrag ermöglicht wird. Sie müssen ebenfalls 
keine Studiengebühren an die BHH entrichten, 
gewinnen leistungsstarke Auszubildende bzw. 
Studierende und können diese gleichzeitig an ihr 
Unternehmen binden. Durch die enge Verzah-
nung mit der Hochschule kann auch in kleineren 
Betrieben akademisches Know-how entstehen. 

Darüber hinaus profitieren die Beruflichen Schu-
len von einer Qualitätssteigerung der dualen Aus-
bildung und einem institutionellen Wissenstrans-
fer durch die Kooperation mit der Hochschule.

1)  Der Begriff „Lernende“ wurde gewählt, weil es sich bei den Teil-
nehmenden sowohl um Auszubildende, als auch um Berufsschü-
lerinnen und Berufsschüler sowie Studierende handelt. Aus den 
gleichen Überlegungen wird im Rahmen dieser Drucksache der 
Begriff „Bildungsgang“ als Überbegriff gewählt, weil es hier um 
ein Studium- und Ausbildungsinhalte integrierendes Curriculum 
geht.

2)  Vgl. Regierungserklärung des Ersten Bürgermeisters der Freien 
und Hansestadt Hamburg vom 11. April 2018: „Ab 2020 schaffen 
wir die Möglichkeit, zeitgleich einen Berufs- und einen Bache-
lorabschluss zu erwerben. Dafür entsteht eine neue berufliche 
Hochschule.“ https://www.hamburg.de/buergermeisterreden- 
2018-2/10903724/regierungserklaerung-tschentscher/; Abruf am 
8. März 2019.

3)  Nach § 6a HmbHG erheben die staatlichen Hochschulen einen 
Verwaltungskostenbeitrag. Dieser beträgt 50 Euro für jedes Se-
mester.
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2. Verbindung von beruflicher und akademischer 
Bildung

Die Stärkung der Durchlässigkeit zwischen beruf-
licher und hochschulischer Bildung ist dem Senat 
ein zentrales Anliegen. Dazu wurde bereits 2014 
eine Strategie zur Sicherung des Fachkräftebe-
darfs4) mit dem Ziel beschlossen, die Anrechen-
barkeit von erworbenen beruflichen Qualifikatio-
nen zu verbessern.

Auch die Bundesregierung betont die Gleichwer-
tigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. 
Sie will u.a. innovative Qualifizierungswege wie 
die höhere Berufsbildung und das duale Studium 
stärken, indem hochschulisches Studium und be-
rufsbildendes Lernen in gemeinsamen Qualifizie-
rungsangeboten zusammengeführt und so Syn-
ergien zwischen beruflicher und akademischer 
Bildung geschaffen werden.

Mit der Gründung der BHH nimmt Hamburg eine 
zentrale Empfehlung des Wissenschaftsrats auf. 
Dieser war 2014 in seinen „Empfehlungen zur 
Gestaltung des Verhältnisses von beruflicher und 
akademischer Bildung“ zu dem Urteil gelangt: 
„Bisher noch nicht erschlossenes Potential sieht 
der Wissenschaftsrat in hybriden Ausbildungsfor-
men, die stärker auf der Berufsbildungsseite ver-
ortet werden. Formate, die akademische Inhalte 
in Berufsausbildungsgänge integrieren, fehlen 
bisher weitgehend. […] Der Wissenschaftsrat 
empfiehlt den beteiligten Akteuren daher einen 
Dialog über potentielle Bedarfe und Anforderun-
gen sowie Realisierungsmöglichkeiten und die 
Entwicklung entsprechender explorierender Pilot-
projekte.“5)

Die Arbeits- und Lebenswelt hat sich, nicht zuletzt 
durch die Digitalisierung weiter Bereiche von 
Wirtschaft und Gesellschaft, stark gewandelt. Die 
akademische und berufliche Bildung wachsen 
immer mehr zusammen. Produktions- und Dienst-
leistungsprozesse sind komplexer geworden und 
erfordern sowohl berufspraktische Fertigkeiten 
und Kenntnisse als auch theoretisch-systemati-
sches Wissen. 

Die Hamburger Wirtschaft benötigt in vielen Fel-
dern qualifizierte Fachkräfte, die durch eine Aus-
bildung betrieblich sozialisiert sind, die mit be-
rufspraktischen Anforderungen umgehen können 
und die zugleich über kognitiv-akademische 
Kompetenzen verfügen, die sie zu einem reflek-
tierten Nach- und Vorausdenken bei der Berufs-
ausübung befähigen. 

Auch im Handwerk suchen Betriebe für die Be-
wältigung von anspruchsvollen Fach- und Füh-
rungsaufgaben Fachkräftenachwuchs mit akade-

mischer Qualifikation, der zugleich einen Hand-
werksberuf beherrscht. Die Industrie benötigt im 
Zuge des immer schneller werdenden techni-
schen Wandels Fachkräfte mit wissenschaftsba-
sierten Kompetenzen. In vielen kaufmännisch-
verwaltenden Berufen werden Routineaufgaben 
zunehmend durch den Einsatz digitaler Techno-
logien realisiert, während zukünftige Fachkräfte 
für die Bewältigung der Anforderungen moderner 
Wissensarbeit eine Kombination aus berufsprak-
tischem Erfahrungs- und fundiertem Theoriewis-
sen benötigen. 

Die Nachfrage nach solchen Kompetenzprofilen 
kann weder von der beruflichen noch von der aka-
demischen Bildung allein befriedigt werden. 
Diese Veränderungen führen im akademischen 
Bereich zur steigenden Bedeutung von Praxis-
bezügen, im beruflichen Bereich – wegen der 
Entwicklung komplexerer Tätigkeitsprofile – in 
vielen Ausbildungsgängen zu immer höheren 
kog nitiven Anforderungen.

Daher sind Bildungsgänge erforderlich, die dieser 
Entwicklung Rechnung tragen und die der indivi-
duellen Eignung und Neigung sowie den unter-
schiedlichen Bildungs- und Karriereplanungen 
junger Menschen entsprechen können. Dabei 
geht es nicht nur um Ausschöpfung vorhandener 
Potenziale und um Fachkräftesicherung, sondern 
auch um die Gleichrangigkeit von allgemeiner 
und beruflicher Bildung und nicht zuletzt um 
Chancengerechtigkeit und damit um die Möglich-
keit jedes und jeder Einzelnen, sich den individu-
ellen Möglichkeiten und Zielen entsprechend ent-
wickeln und an Gesellschaft und Wirtschaft teil-
haben zu können.

3. Ziel, Profil und Aufgaben der zu gründenden 
Beruflichen Hochschule

3.1 Zielsetzung 

Bildungsgänge, die berufliche und akademische 
Bildung miteinander verknüpfen, haben längst 
ihren Platz in der akademischen Bildungsland-
schaft eingenommen. Allerdings stehen die be-
ruflichen und akademischen Inhalte nicht selten 
unvermittelt nebeneinander. Das hat oft zur 
Folge, dass es den Studierenden überlassen 
bleibt, beide Welten organisatorisch und curricu-

4)  Vgl. https://www.hamburg.de/contentblob/3987026/3a9333420fcf
69b12b771db5fe68e465/data/fachkraeftestrategie.pdf;jsessionid
=F0CAF2748FAE870E8F2AC6C850C6FDDD.liveWorker2, 
Abruf am 26. April 2019.

 5)  Empfehlungen zur Gestaltung des Verhältnisses von beruflicher 
und akademischer Bildung, DRS. 3818-14, Darmstadt 2014, S. 95 
f; https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/3818-14.pdf, 
Abruf am 8. März 2019.
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lar miteinander zu verbinden. Um beide Sphären 
inhaltlich und organisatorisch enger miteinander 
zu verknüpfen, wurde das Konzept der studien-
integrierenden Ausbildung entwickelt. Dies stellt 
eine Weiterentwicklung des dualen Studiums dar, 
bei dem es vor allem um die Verzahnung von 
 dualen Berufsausbildungen mit anwendungs-
orientierten Studiengängen geht.6)

Die studienintegrierende Ausbildung verknüpft 
systematisch die beteiligten Bildungssphären 
durch

– ein gemeinsames Curriculum, das Ausbil-
dungs- und Studieninhalte zusammenführt,

– die Organisation der drei Lernorte (Hoch-
schule, Berufsschule und Betrieb wirken auch 
inhaltlich abgestimmt zusammen),

– die vertragliche Gestaltung des gesamten Bil-
dungsgangs (Ausbildungsvertrag nach dem 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. der Hand-
werksordnung (HwO) in Verbindung mit einem 
Studienvertrag regeln Rechte und Pflichten 
der Beteiligten). 

Betrieb, Berufsschule und Hochschule leisten 
einen fest definierten Beitrag zur Gesamtqualifi-
kation. Folgende Aspekte kennzeichnen den 
neuen Bildungsgang:

– Einstieg in eine duale Berufsausbildung. Die 
Lernenden schließen einen Ausbildungsver-
trag nach dem BBiG bzw. der HwO mit einem 
Ausbildungsbetrieb und schreiben sich in Ab-
sprache mit dem Ausbildungsbetrieb parallel 
an der BHH ein.

– Ausbildung und Studium laufen parallel, d.h. 
Lernen erfolgt an den Lernorten Betrieb, Be-
rufsschule und Hochschule.

– Ausbildung und Studium folgen einem gemein-
samen Curriculum, das Doppelungen und Re-
dundanzen zwischen Ausbildungs- und Studi-
engang reduziert. 

– Lernleistungen aller drei Lernorte werden 
wechselseitig anerkannt und fließen in die Ge-
samtqualifikation ein. 

– Ausbildung und Studium sowie die Berufsweg-
entscheidung werden durch ein Berufs- bzw. 
Laufbahncoaching begleitet.

Das Modell will die bereits bestehenden Verbin-
dungen von beruflicher und akademischer Bil-
dung nicht ersetzen, sondern um eine Möglich-
keit bereichern. Es bietet Bildungswege an, bei 
denen die Verzahnung von beruflichen und aka-
demischen Inhalten möglichst überschneidungs-
frei erfolgt.

3.2 Profil 

Aus der zuvor dargestellten Zielsetzung der Be-
ruflichen Hochschule ergibt sich folgendes Profil: 

Die Berufliche Hochschule
– bildet qualifizierte Fachkräfte aus, die an-

spruchsvolle betriebliche Problemstellungen 
auf der Grundlage beruflicher und akademi-
scher Handlungskompetenzen bewältigen 
können,

– ermöglicht den Lernenden eine erfahrungs-
basierte Planung und Realisierung ihres Bil-
dungsweges,

– bildet gesellschaftlich verantwortungsvoll han-
delnde Persönlichkeiten aus, die durch inte-
gratives Denken in der Lage sind, sowohl kom-
plexe praktische Probleme strukturiert zu 
lösen und deren Ergebnisse zu kommunizie-
ren, als auch über soziales und kulturelles 
 Orientierungs- und Gestaltungsvermögen ver-
fügen.

Die profilbildenden Merkmale der Beruflichen 
Hochschule sind:
– die konsequente Integration von akademischer 

und beruflicher Bildung in einem beide Sphä-
ren integrierenden und dualen Studienmodell,

– die Verankerung des Bildungsangebots in der 
hamburgischen Hochschul- und Wirtschafts-
landschaft und damit die partnerschaftliche 
Kooperation von Wissenschaft und betriebli-
cher Praxis,

– die curriculare Abstimmung und Verzahnung 
betrieblicher, berufsschulischer und hoch-
schulischer Bildungsphasen,

– die enge, vertraglich geregelte Kooperation 
zwischen den Lernorten Betrieb, Berufsschule 
und Hochschule,

– ein innovatives Lehr- und Unterstützungskon-
zept, das Theorie und Praxis systematisch mit-
einander verknüpft und damit sicherstellt, dass 
die individuellen Bildungsziele erreicht werden 
können,

– ein durchgängiges Beratungs- und Coaching-
Angebot für Lernende zur Stärkung ihrer Bil-
dungswegentscheidung,

– die Möglichkeit zum Erwerb von zwei berufs-
qualifizierenden Abschlüssen, 

– die Möglichkeit von anwendungsbezogener 
Forschung in Verbindung mit einer forschungs-
bezogenen, praxisbasierten Lehre.

6)  Vgl. Studienintegrierende Ausbildung – Neue Wege für Stu- 
dium und Berufsbildung, https://www.stifterverband.org/medien/
studien integrierende-ausbildung, Abruf am 8. April 2019.
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Diese profilbildenden Merkmale sollen es ermög-
lichen, dass junge Menschen befähigt werden, an 
einer sich ständig wandelnden Berufs-, Arbeits- 
und Lebenswelt aktiv teilzuhaben. Jenen, die 
ihren akademischen Bildungsweg fortsetzen 
möchten, ist die Aufnahme eines Masterstudiums 
aber auch einer beruflichen Aufstiegsfortbildung 
möglich.

3.3 Modell der studienintegrierenden Ausbildung 

Aus einschlägigen Forschungsergebnissen7) wer-
den grundsätzliche Aspekte der Gestaltung der 
BHH abgeleitet: 
– Studierendenorientierung: Ausbildung und 

Studiendauer sind auf die Zielgruppe zuge-
schnitten. Es gibt entsprechende Beratungs- 
und Unterstützungsangebote.

– Zielorientierung: Erkennbarer Mehrwert für die 
Studierenden. Das Studium ist für die Lernen-
den wie auch für die Betriebe „verwertbar“. So 
soll beispielsweise das Thema von Bachelor-
arbeiten aus dem betrieblichen Kontext stam-
men.

– Praxisorientierung: Das Studium ist gekenn-
zeichnet durch einen hohen Praxis- und Ar-
beitsmarktbezug. Theorie und Praxis sind 
 erkennbar und sinnvoll miteinander verzahnt.

– Marktorientierung: Die Inhalte von Ausbildung 
und Studium orientieren sich auch an von Be-
trieben und Schulabsolventinnen und Schul-
absolventen nachgefragten Qualifikationen.

– Bedarfsorientierung: Flexible Organisation 
von Studium und Studienformaten, die indivi-
duell und bedarfsgerecht organisiert werden 
können (Präsenz- und Selbststudienphasen, 
blended learning, usw.).

– Kooperationsorientierung: Verbindliche Ko-
operation der beteiligten Lernorte.

Neben diesen zunächst für private Hochschulen 
skizzierten Gestaltungsprinzipien sind im curricu-
laren und organisatorischen Profil der BHH drei 
weitere Prinzipien zu gewährleisten:

– Wissenschaftsorientierung: Die Studienange-
bote basieren zum einen auf den für das jewei-
lige Fach aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Zum anderen ist neben der Ver-
mittlung von wissenschaftlichen Ergebnissen 
die Entwicklung wissenschaftlich-methodi-
schen Denkens ein wesentliches Ziel der Stu-
dienprogramme an der BHH. Die Unterneh-
menspraxis soll von den Lernenden nicht nur 
verstanden werden, wie sie ist, sondern sie soll 
auch daraufhin gedacht werden, wie sie wei-
terentwickelt werden könnte.

– Transferorientierung: Ausgehend von dem An-
spruch einer breit angelegten Berufsbildung 
soll auch das Studienangebot nicht auf eine 
enge Spezialisierung ausgerichtet werden. 
Dies entspricht weitgehend auch den Zielen 
der Bologna-Reform, nach der insbesondere 
Bachelor-Studiengänge die Studierenden breit 
und generalistisch und weniger auf eng defi-
nierte Praxisfelder vorbereiten sollen. Ler-
nende an der BHH sollen daher exemplarisch 
an praktischen Problemstellungen lernen, wie 
diese Probleme bewältigt und auf andere Kon-
texte transferiert werden können.

– Bildungsorientierung: Das Studium an der 
BHH bietet für die Lernenden nicht nur eine 
Vorbereitung auf eine qualifizierte Berufstätig-
keit, sondern u.a. über obligatorische fach-
übergreifende Studienmodule auch einen 
Rahmen zur Entwicklung von Selbst- und 
 Sozialkompetenzen. 

Das Studienmodell der BHH sieht vor diesem Hin-
tergrund im Kern vor, dass Schulabsolventinnen 
und Schulabsolventen mit Hochschulzugangsbe-
rechtigung eine Berufsausbildung und ein darin 
organisatorisch und curricular integriertes Stu-
dium aufnehmen. Sie sind Auszubildende mit 
einem Ausbildungsvertrag in einem Betrieb und 
zugleich eingeschriebene Studierende an der Be-
ruflichen Hochschule. Sie durchlaufen zunächst 
eine Grundstufe, in der sie neben der regulären 
dualen Ausbildung anrechenbare Module eines 
Studiums absolvieren. Durch die Verankerung in 
der Berufsausbildung sowie der Absolvierung von 
Studienmodulen werden sie am Ende der Grund-
stufe (nach der in der dualen Berufsausbildung 
obligatorischen Zwischenprüfung bzw. Teil I der 
gestreckten Abschlussprüfung, d.h. nach spätes-
tens eineinhalb Jahren) eine aktive Entscheidung 
über ihren weiteren Bildungsweg treffen. Hierbei 
greifen sie auf ihre gesammelten Lern- und Ar-
beitserfahrungen an den unterschiedlichen Lern-
orten zurück. Die konkrete Entscheidung wird 
dabei durch ein Coaching gestützt. Hauptziel ist 
die Fortsetzung der studienintegrierenden Ausbil-
dung mit dem Ziel, nach vier Jahren über zwei 
vollwertige Abschlüsse zu verfügen: über den Ab-
schluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
nach dem BBiG bzw. der HwO und über einen 
Bachelorabschluss.

Für den Fall, dass Lernende sich dennoch für die 
Fortführung nur eines der beiden Qualifikations-

7)  Centrum für Hochschulentwicklung: Erfolgsgeheimnisse privater 
Hochschulen, veröffentlicht unter: https://www.che.de/down-
loads/Im_Blickpunkt_Erfolgsgeheimnisse_privater_Hochschu-
len.pdf, Abruf am 18. April 2019; Stifterverband (2015): Qualitäts-
entwicklung im dualen Studium. 
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wege entscheiden, ist vorgesehen, ein Überlei-
tungsmanagement in den entsprechenden Bil-
dungsgang zu implementieren. Denn ein Kern-
element des Bildungsgangs ist die Möglichkeit 
zur Umorientierung und die Erhaltung von er-
reichten Qualifikationen für den weiteren Bil-
dungsweg. Beispielsweise können Modulleistun-
gen bei einer Wiederaufnahme des Studiums 
eingebracht werden. Entsprechende Vereinba-

rungen mit kooperierenden Hochschulen sind 
vorgesehen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass 
ausschließlich die Ausbildung fortgesetzt werden 
soll. Die zurückgelegten Ausbildungszeiten sind 
abschlussrelevant. 

Nachfolgende Grafik gibt einen Gesamtüberblick 
über das Modell der studienintegrierenden Aus-
bildung.

 

Abbildung 1: Modell der studienintegrierenden Ausbildung  
  

Abbildung 1: Modell der studienintegrierenden Ausbildung 

3.4 Zielgruppe und Zugangsvoraussetzungen

Schulabsolventinnen und Schulabsolventen, die 
sich nach der Schule einen Einstieg in die berufli-
che Praxis wünschen, sich aber die Option auf 
einen akademischen Abschluss erhalten wollen, 
sollen mit diesem neuen Bildungsgang angespro-
chen werden. Aber auch jene, die einen akademi-
schen Bildungsabschluss anstreben, dabei aber 
nicht auf einen ausgeprägten Praxisbezug ver-
zichten wollen, können mit diesem Bildungsange-
bot einen für sie passenden Anschluss finden.8) 
Aus der Bildungsforschung ist zudem bekannt, 

dass sich zahlreiche Schulabsolventinnen und 
Schulabsolventen nach dem Erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung nicht entscheiden 
können, ob sie eine Berufsausbildung oder ein 
Studium aufnehmen sollen. Die studienintegrie-
rende Ausbildung soll die Möglichkeit bieten, den 

8)  Mit über der Hälfte (54,6 %) hat Hamburg von allen Bundes-
ländern die höchste Quote an Schulabsolventinnen und Schul-
absolventen mit Hochschulzugangsberechtigung. Hamburg hat 
darüber hinaus unter allen anderen Bundesländern mit 19 % den 
höchsten Anteil an Beschäftigten mit Hoch- oder Fachhochschul-
reife. Siehe Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Ländermonitor beruf-
liche Bildung – Hamburg, Gütersloh 2015.
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eigenen Ausbildungs- und/oder Studienwunsch 
auf der Grundlage konkreter Erfahrungen zu 
überprüfen, gegebenenfalls zu konkretisieren 
und ihre Ausbildungs- und/oder Studienentschei-
dung erfahrungsbasiert zu treffen.

Zugangsvoraussetzungen zu den Studiengängen 
der BHH sind zunächst die Hochschulzugangs-
berechtigung (HZB)9) sowie in der Regel ein Aus-
bildungsvertrag. Entsprechende Vertragsmuster 
werden den Auszubildenden, den Ausbildungs-
betrieben und den zuständigen Stellen zur Verfü-
gung gestellt. 

Auch für Unternehmen kann die Verbindung von 
beruflicher und akademischer Bildung für viele 
Aufgabenfelder funktional und daher attraktiv 
sein. So führen veränderte Produktions- und 
Dienstleistungsprozesse zu neuen, hybriden 
Kompetenzanforderungen. Facharbeit erfordert 
in vielen Berufen sowohl anspruchsvolle prakti-
sche Fertigkeiten als auch intensive „Wissens-
arbeit“. Durch die Verbindung von beruflichen 
und akademischen Bildungsphasen können ent-
sprechende Kompetenzprofile entwickelt und ins-
besondere in Schnittstellenfunktionen nutzbar 
gemacht werden. Auch für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen können derartige Bildungs-
angebote von Nutzen sein. Für sie geht es um die 
kombinierte Ausbildung von Fach- und Führungs-
kräften, die Betriebe kaufmännisch und fachlich 
leiten können. 

Aus der Perspektive der Arbeitgeber kann es 
zudem ein hochinteressantes Instrument der Per-
sonalentwicklung sein, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern den Aufbau gemischter Qualifika-
tionsprofile zu ermöglichen10) und darüber hinaus 
eine langfristige Bindung an das Unternehmen 
herzustellen.

Zugangsvoraussetzung für Betriebe ist die Aus-
bildungsberechtigung und die Bereitschaft, zur 
Sicherung ihres Fachkräftenachwuchses an die-
sen innovativen Ausbildungs- und Studienforma-
ten mitzuwirken.

3.5 Einbettung in die hamburgische Hochschulland-
schaft

Die BHH ergänzt das Hamburger Hochschul-
angebot in mehreren Punkten und schließt damit 
eine Lücke im hochschulischen Bildungsange-
bot:
– Das Modell der studienintegrierenden Ausbil-

dung mit der besonderen Betonung einer coa-
ching- und beratungsgestützten, systematisch 
angebahnten, erfahrungsbasierten Bildungs-
wegentscheidung ist als Konzept einzigartig 

und bislang bundesweit an keiner anderen 
Hochschule vorzufinden.

– Es handelt sich um ein staatliches Angebot. 
Weder Lernende noch Betriebe werden mit 
Studiengebühren belastet. Damit wird auch 
ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit geleis-
tet.

– In Abgrenzung zu den praxisintegrierenden, 
dualen Studiengängen ist bei der studieninteg-
rierenden Ausbildung die Berufsausbildung 
Ausgangspunkt und verpflichtender Bestand-
teil des Bildungsganges. Diese Konstellation 
ist insbesondere für jene Schulabsolventinnen 
und Schulabsolventen von Bedeutung, die 
noch unsicher über ihren weiteren Bildungs-
weg sind oder die sich bisher für ein Nach-
einander von dualer Ausbildung und Studium 
entscheiden würden. 

– Hybride Studiengänge, die zugleich einen be-
ruflichen und einen akademischen Abschluss 
ermöglichen, sind bisher in der Hamburger 
Hochschullandschaft unterrepräsentiert. 

Aus den genannten Gründen folgt Hamburg mit 
der BHH auch den zentralen Forderungen des 
Wissenschaftsrats, den Ausbau hybrider Ausbil-
dungsformate systematisch zu etablieren.11)

4. Ergebnisse des Vorgründungsprozesses 

4.1 Arbeitsstruktur und Gremien 

Mit der Projekteinsetzungsverfügung12) ist eine 
Arbeitsgruppe (Projektgruppe) etabliert worden, 
die mit Unterstützung von Expertinnen und Ex-
perten aus dem beruflichen wie hochschulischen 
Bereich Festlegungen von Profil, Lehrangebot 
und Struktur der neuen Hochschule erarbeitet 
hat. 

Die Steuerung des Projektes erfolgt über eine 
Lenkungsgruppe. Ein Beirat ist beratendes Gre-

 9)  Im weiteren Verlauf sollen entsprechend dem Bundesprogramm 
„Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ (vgl. https://www.
kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/ 
2015/2015_00_00-Bericht-Qualifizierungsinitiative.pdf, Abruf am 
22. April 2019) weitere Zugangswege geprüft werden, z.B. durch 
passgenaue Eingangstests. 

10)  Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Gestaltung des Verhält-
nisses von beruflicher und akademischer Bildung, Teil 1, 
Darmstadt 2014, S. 44, https://www.wissenschaftsrat.de/down-
load/archiv/3818-14.pdf, Abruf am 5. Oktober 2018.

11)  Empfehlungen zur Gestaltung des Verhältnisses von beruf licher 
und akademischer Bildung, Drucksache 3818-14, Darm- 
stadt 2014, S. 95 f; https://www.wissenschaftsrat.de/download/ 
archiv/3818-14.pdf, Abruf am 8. März 2019.

12)  Für die Projekteinsetzungsverfügung siehe https://hibb. 
hamburg.de/wp-content/uploads/sites/33/2019/06/Projektein-
setzungsverfügung1.pdf.
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mium für die Lenkungsgruppe. Mitglieder des 
Beirats sind Vertretungen aus
– der Behörde für Wissenschaft, Forschung und 

Gleichstellung (BWFG), 
– dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), 
– der Handelskammer Hamburg (HK), 
– der Handwerkskammer Hamburg (HWK), 
– der Akademie der Polizei Hamburg, 
– der SchülerInnenkammer Hamburg (skh), 
– der Vereinigung der Unternehmensverbände 

in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. (UV 
Nord),

– den Hamburger berufsbildenden Schulen.

Über Zwischenstände und wichtige Weichenstel-
lungen von Planung und Umsetzung wird zudem 
in unterschiedlichen Gremien informiert. Hierzu 
gehören u.a. das Aktionsbündnis Bildung und Be-
schäftigung/Fachkräftenetzwerk Hamburg, das 
Kuratorium des Hamburger Instituts für Beruf-
liche Bildung (HIBB), das Kuratorium des Ham-
burger Ausbildungs-Netzwerks – HANz! und der 
Koordinierungsausschuss der Jugendberufs-
agentur (JBA). 

4.2 Rechtliche und organisatorische Rahmenbedin-
gungen für die Entwicklung der Bildungsgänge

Die Bildungsgänge der BHH verzahnen Ausbil-
dungs- und Studiengänge und damit berufliche 
und akademische Bildung. Sie führen sowohl zu 
einem Ausbildungsabschluss nach BBiG bzw. 
HwO als auch zu einem Bachelorabschluss und 
berücksichtigen dabei die einschlägigen Rechts-
normen und Empfehlungen. Für die duale Berufs-
ausbildung sind dies neben BBiG/HwO:
– die bundeseinheitlich geltenden Ausbildungs-

ordnungen der Berufe (Ausbildungsrahmen-
plan),

– die von der Kultusministerkonferenz (KMK) be-
schlossenen Rahmenlehrpläne für den berufs-
bezogenen Unterricht in der Berufsschule,

– Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die 
Berufsschule,

– Prüfungsordnungen der zuständigen Stellen 
bzw. Kammern,

– verschiedene Empfehlungen und Handrei-
chungen der KMK sowie des Hauptausschus-
ses des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) zu Ausgestaltung der Abschlussprüfun-
gen, Abstimmung von Rahmenlehrplänen, 
Ausbildungsregelungen, Prüfungsanforderun-
gen etc., aber auch zum dualen Studium.13)

Für ein Bachelorstudium sind dies:
– das Hochschulrahmengesetz (HRG),
– das Hamburgische Hochschulgesetz 

(HmbHG),
– der Staatsvertrag über die Organisation eines 

gemeinsamen Akkreditierungssystems zur 
Qualitätssicherung in Studium und Lehre an 
deutschen Hochschulen (Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrag); Beschluss der KMK vom 
8. Dezember 2016,14)

– die Verordnung zur Regelung des Näheren der 
Studienakkreditierung in der Freien und Han-
sestadt Hamburg (Studienakkreditierungsver-
ordnung – StudakkVO) vom 6. Dezember 
2018,

– die Beschlüsse und Empfehlungen der Hoch-
schulrektorenkonferenz,15)

– die Beschlüsse und Empfehlungen des Wis-
senschaftsrates.16)

Die Gesamtqualifikation erfolgt an drei Lernorten: 
im Ausbildungsbetrieb, in der Berufsschule und 
in der Hochschule. Während die Anforderungen 
an die duale Ausbildung bzw. an die Lernorte Be-
trieb und Berufsschule verbindlich geregelt sind, 
bestehen für die Gestaltung der Anforderungen 
eines Studiums höhere Freiheitsgrade. Aufgabe 
ist es daher, die Curricula der studienintegrieren-
den Ausbildung im Spannungsfeld von Regulie-
rung der Ausbildung und Freiheit der Lehre zu 
gestalten. 

13)  Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für 
Berufsbildung vom 21. Juni 2017: „Positionspapier der 
BIBB-Hauptausschuss AG zum dualen Studium“ sowie Be-
schluss des BIBB-Hauptausschusses vom 14. Dezember 2016: 
„Anregungen des BIBB-Hauptausschusses an den Akkrediti-
erungsrat für die Überarbeitung der Regeln für die Akkrediti-
erung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“.

14)  Mit dem Staatsvertrag über die Organisation eines gemein-
samen Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in 
Studium und Lehre an deutschen Hochschulen (Studienakkredi-
tierungsstaatsvertrag) wurden 2017 die Rechtsgrundlagen für 
die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen neu 
geregelt. Die KMK hat in einer Musterrechtsverordnung (Be-
schluss vom 7. Dezember 2017) die inhaltlichen sowie ver-
fahrens- und organisationsbezogenen Kriterien festgelegt, die in 
der „Verordnung zur Regelung des Näheren der Studienakkre-
ditierung in der Freien und Hansestadt Hamburg (Studien-
akkreditierungsverordnung – StudakkVO)“ vom 6. Dezember 
2018 niedergelegt wurden.

15)  Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (Im 
Zusammenwirken von Hochschulrektorenkonferenz und Kultus-
ministerkonferenz und in Abstimmung mit Bundesministerium 
für Bildung und Forschung erarbeitet und von der Kultusminis-
terkonferenz am 16. Februar 2017 beschlossen). Ländergemein-
same Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 10. Oktober 2003 i.d.F. vom 4. Februar 2010).

16)  Vgl. https://www.wissenschaftsrat.de/nc/veroeffentlichungen/
veroeffentlichungen-ab-1980.html, Abruf am 18. April 2019.
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Hinzu kommt die Abstimmung der organisatori-
schen Rahmenbedingungen der Lernorte. Aus 
Sicht der Lernenden ist die Studierbarkeit (Er-
reichbarkeit der Lernorte, zeitliche Überschnei-
dungsfreiheit, Flexibilität, Lernphasen an drei 
Lernorten, etc.) sicherzustellen. Aus Sicht der 
Hochschule sind die Organisierbarkeit des Leh-
rens und der Forschung sowie die reibungsfreie 
Taktung von Lehrveranstaltungen wesentlich. Die 
Unternehmen integrieren die Lernenden in ihre 
Betriebsabläufe und erwarten grundsätzlich 
einen erkennbaren Mehrwert der Arbeitsleistun-
gen ihrer Beschäftigten.

Nicht zuletzt spielen auch personelle Aspekte 
eine wesentliche Rolle. Vertretungen aller Lern-
orte müssen das Gesamtkonzept tragen und die 
Bereitschaft haben, aktiv an der inhaltlichen und 
organisatorischen Gestaltung der studieninte-
grierenden Ausbildung mitzuwirken. Die Berufs-
schulen bekommen die dazu erforderlichen Res-
sourcen innerhalb des HIBB-Haushaltes zur Ver-
fügung gestellt. Auch das wissenschaftliche Per-
sonal muss die Philosophie der studienintegrie-
renden Ausbildung annehmen und sich des 
Spannungsfeldes von Restriktionen durch Ord-
nungsmittel einerseits und der Freiheit von For-
schung und Lehre andererseits bewusst sein.

4.3 Entwicklung der geplanten Bildungsgänge

Auswahl der Ausbildungsberufe und Studien-
gänge

Die Verbindung von dualer Ausbildung und Stu-
dium kann prinzipiell als fachaffines oder komple-
mentäres Angebot konzipiert werden. Zunächst 
werden im Folgenden die affinen Kombinations-
möglichkeiten in Form der studienintegrierenden 
Ausbildung näher beschrieben. Komplementäre 
Kombinationen bspw. aus gewerblich-techni-
schen Berufen mit einem betriebswirtschaftlichen 
Studium folgen teils einer anderen Logik. Solche 
Bildungsgänge sollen Gegenstand weiterer Ent-
wicklungen der BHH sein (vgl. Kapitel 4.4).

Zur Bestimmung der ersten Bildungsgänge zur 
studienintegrierenden Ausbildung wurden in 
einem ersten Schritt folgende Kriterien heran-
gezogen:

– Ausbildungsberufe mit hohem Anteil an Aus-
zubildenden mit Hochschulzugangsberechti-
gung,

– Studienbereiche mit einem hohen Anteil an 
dual Studierenden,

– Ausbildungsberufe mit einem hohen Anteil von 
Übergängen in ein anschließendes Studium,

– Hohe Nachfrage der Wirtschaft nach Bewerbe-
rinnen und Bewerbern mit hybriden Qualifika-
tionen.

Aus der kriteriengeleiteten Analyse statistischer 
Daten sowie aus Gesprächen mit Expertinnen 
und Experten und Befragungen im berufsschuli-
schen Bereich kristallisieren sich zwei Studienbe-
reiche heraus. Für Informatik spricht, dass Unter-
nehmen einen hohen und speziellen Fachkräfte-
bedarf haben, der durch das derzeitige Bildungs-
angebot in Hamburg nicht oder nur unzureichend 
gedeckt werden kann. Für die Wirtschaftswissen-
schaften, insbesondere die Betriebswirtschafts-
lehre, spricht, dass die Schnittmenge von berufli-
chen und Studieninhalten hier besonders groß 
und damit in besonderem Maße erfolgverspre-
chend ist.

Weitere Analyse- und Abstimmungsprozesse, vor 
allem mit den betreffenden Schulleitungen, haben 
die folgende Startaufstellung für eine erste Erar-
beitung von Curricula ergeben:
– Bildungsgang I: Ausbildung Industriekauffrau/

Industriekaufmann und Bachelor Betriebswirt-
schaftslehre,

– Bildungsgang II: Ausbildung Bankkauffrau/
Bankkaufmann und Bachelor Betriebswirt-
schaftslehre,

– Bildungsgang III: Ausbildung Kauffrau/Kauf-
mann für Marketingkommunikation und Ba-
chelor Betriebswirtschaftslehre,

– Bildungsgang IV: Ausbildung Fachinformatike-
rin/Fachinformatiker und Bachelor Informatik.

Bildungsgangentwicklung: grundsätzliche Vor-
überlegungen

Grundlegende inhaltliche, curriculare und organi-
satorische Merkmale der neuen Bildungsgänge 
wurden in Teilprojektgruppen in mehreren ganz-
tägigen Entwicklungsworkshops mit internen und 
externen Expertinnen und Experten aus dem be-
rufsschulischen sowie hochschulischen Sektor 
erarbeitet. Handlungsleitend für die Überlegun-
gen und Konzeption der Bildungsgangentwick-
lung ist zum einen die Prämisse, die beteiligten 
Lernorte Betrieb, Berufsschule und Hochschule 
systematisch, inhaltlich, organisatorisch und 
auch vertraglich zu verknüpfen. Zum anderen 
werden für die beruflichen und akademischen Bil-
dungssektoren geltende Gesetze und Verordnun-
gen berücksichtigt sowie Empfehlungen u.a. des 
Wissenschaftsrats und der Fachgesellschaften 
einbezogen. 

Wesentlicher Bezugspunkt für die Gestaltung des 
Bildungsgangs sind die in Kapitel 3.3 skizzierten 
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Gestaltungsprinzipien. Mit Blick auf die Wissen-
schafts- und Transferorientierung sind u.a. die 
Empfehlungen des Wissenschaftsrats umzuset-
zen, nach dem der Praxisbezug die Qualität der 
wissenschaftlichen Ausbildung nicht beeinträchti-
gen darf.

Ausgangspunkt für die Entwicklungsarbeit der 
Bildungsgänge sind zunächst curriculare Erwä-
gungen, die auf der Seite der dualen Ausbildung 
durch Ausbildungsordnung (Lernort Betrieb) und 
Rahmenlehrplan (Lernort Berufsschule, struktu-
riert über Lernfelder) vorgegeben sind. Für die 
Gestaltung eines Bachelorstudiengangs gibt es in 
dieser Form keine fixierten Vorgaben im Sinne 
eines Basiscurriculums; gleichwohl ist prinzipiell 
von einem breit getragenen Grundverständnis 
über die Kerninhalte sowie Kompetenzziele eines 
Studiums der Betriebswirtschaftslehre bzw. Infor-
matik (strukturiert über Studienmodule) auszuge-
hen. Das Curriculum für die hiesigen Bildungs-
gänge muss sowohl den Ansprüchen und Vorga-
ben für die duale Berufsausbildung als auch dem 
akademischen Niveau eines Bachelorstudiums 
entsprechen. Zudem ist die Studierbarkeit über 
die Qualifizierungsdauer von vier Jahren zu ge-
währleisten. Dabei werden lernförderliche Rah-
menbedingungen durch grundsätzliche Orientie-
rung an einer 40-Stunden-Woche gesetzt. Zu prü-
fen und festzulegen war, an welchem der drei 
Lernorte welche Kompetenzen am besten erwor-
ben werden können und welche Anpassungen 
notwendig sind, um die Vorgaben und Ziele bei-
der Abschlüsse zu erreichen.

Zeitliche Rahmenstruktur 

Die Gesamtdauer der neuen Bildungsgänge an 
der BHH wird mit vier Jahren festgelegt. Dies ba-
siert auf der Annahme einer dreijährigen dualen 
Ausbildungsphase sowie einer parallelen acht-
semestrigen Studienphase. 

In den ersten drei Jahren soll die jährliche zeitli-
che Verteilung auf die drei Lernorte regelhaft wie 
folgt vorgenommen werden: 14 Wochen Berufs-
schule, 26 Wochen betriebliche Praxis und sechs 
Blockwochen plus festzulegende Einzeltage an 
Hochschule. Pauschal werden sechs Wochen für 
Urlaub berücksichtigt. Im vierten Jahr soll die 
zeitliche Verteilung zu etwa gleichen Teilen auf 
die Lernorte Hochschule und Betrieb erfolgen.17) 

Vorgaben für die Verzahnung der drei Lernorte 
und gegenseitige Anerkennung von Lernleistun-
gen

Die Anrechnung von am außerhochschulischen 
Lernort erbrachten Lernleistungen ist an quantita-
tive und qualitative Vorgaben geknüpft. Sowohl 

der zeitliche Umfang, in dem Kompetenzen ver-
mittelt werden, als auch der Kompetenzerwerb 
nach den Festsetzungen des Deutschen Qualifi-
kationsrahmens (DQR)18) selbst sollen vergleich-
bar sein. Die DQR-Stufe 6 bezieht sich u.a. auf 
ein Bachelorstudium und „beschreibt Kompeten-
zen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung 
von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Pro-
blemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen 
Steuerung von Prozessen in Teilbereichen eines 
wissenschaftlichen Faches oder in einem berufli-
chen Tätigkeitsfeld. Die Anforderungsstruktur ist 
durch Komplexität und häufige Veränderungen 
gekennzeichnet“. Demnach werden für die Bil-
dungsgangentwicklung die in DQR-6 beschriebe-
nen Deskriptoren zugrunde gelegt. Für die Mo-
dule werden entsprechende Kompetenz- und 
Qualifikationsziele festgelegt. Diese sollen über 
die Dimension Persönlichkeitsbildung auch die 
künftige zivilgesellschaftliche, politische und kul-
turelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen 
umfassen.

Gemäß den inhaltlichen und organisatorischen 
Vorgaben zu Bachelorstudiengängen (Hoch-
schulrektorenkonferenz, KMK, StudakkVO der 
Freien und Hansestadt Hamburg) ist für den Ba-
chelorabschluss der Nachweis von insgesamt 
180 ECTS-Leistungspunkten vorgesehen. Für die 
BHH erfolgen folgende Festlegungen: 
– Ein Leistungspunkt hat einen Umfang von 

25 Zeitstunden, darunter werden alle Arbeits-
leistungen der Lernenden im Präsenz- und 
Selbststudium subsummiert.19)

– Ein Modul hat regelhaft sechs ECTS-Leis-
tungspunkte, das entspricht einem Arbeitsauf-
wand von 150 Stunden. Wenige Module haben 

17)  Ein Vorschlag für die Organisation der drei Lernorte ist beispiel-
gebend in der Anlage 1 hinterlegt.

18)  Der DQR beschreibt acht Kompetenzniveaus, denen sich die 
Qualifikationen des deutschen Bildungssystems zuordnen las-
sen. Die „Niveauindikatoren“ beschreiben allgemein die An-
forderungen, die erfüllt werden müssen, wenn eine Qualifikation 
des entsprechenden Niveaus erworben wurde. Dabei geht es vor 
allem darum, in welchem Grad die Absolventinnen und Absol-
venten in der Lage sind, mit Komplexität und unvorhersehbaren 
Veränderungen umzugehen, und mit welchem Grad von Selb-
ständigkeit sie in einem beruflichen Tätigkeitsfeld oder in einem 
wissenschaftlichen Fach agieren können. Vgl. Bund-Länder-Koor-
dinierungsstelle für den Deutschen Qualifikationsrahmen für 
 lebenslanges Lernen (Hrsg.) Liste der zugeordneten Qualifika-
tionen, aktualisierter Stand: 1. August 2018, S. 3f. https://www.
dqr.de/media/content/2018_DQR_Liste_der_zugeordneten_
Qualifikationen_01082018.pdf, Abruf am 25. April 2019.

19)  „Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung 
von Bachelor- und Masterstudiengängen“, (Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 10. Oktober 2003 i.d.F. vom 4. Feb-
ruar 2010) sowie § 8 der Verordnung zur Regelung des Näheren 
der Studienakkreditierung in der Freien und Hansestadt Ham-
burg (Studienakkreditierungsverordnung – StudakkVO) vom 
6. Dezember 2018.
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mit 12 ECTS-Leistungspunkten den doppelten 
Umfang.

– Modulprüfungen sind so zu gestalten, dass sie 
eine aussagekräftige Überprüfung der erreich-
ten Lernergebnisse ermöglichen. Sie sind mo-
dulbezogen und kompetenzorientiert zu pla-
nen. Die Inhalte in den Modulen sind so zu 
bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von 
maximal zwei aufeinanderfolgenden Semes-
tern vermittelt werden können.20)

Betrieb, Berufsschule und Hochschule sind 
gleichrangige Lernorte, die einen fest definierten 

Beitrag zur Gesamtqualifikation leisten. Da Aus-
bildung und Studium auf der Grundlage eines ge-
meinsamen Curriculums inhaltlich, personell und 
organisatorisch verschränkt sind, werden ECTS-
Leistungspunkte auch an den Lernorten Betrieb 
und Berufsschule erworben.21) Lernleistungen 
aller drei Lernorte werden gegenseitig anerkannt. 
Hier wird die Verzahnung von beruflicher und 
akademischer Bildung besonders deutlich. 

Die nachfolgende Tabelle sowie die anschlie-
ßende Abbildung geben einen Überblick der Leis-
tungspunkteverteilung je Lernort und Jahr. 

 

 

Studienjahr Betrieb Berufsschule Hochschule Summe 
1 8 12 22 42 
2 8 12 22 42 
3 8 12 22 42 
4 8 + 622) - 34 + 622) 54 

Summe 38 36 106 180 
  

                                            

22 Der anzusetzende Arbeitsaufwand für die Bachelorarbeit verteilt sich im Umfang von je sechs 
ECTS-Leistungspunkten auf die Lernorte Hochschule und Betrieb. 

 

 

 
Abbildung 2: Verteilung der Leistungspunkte und Zeiten bzw. Präsenzzeiten je Lernort. 
 

Abbildung 2: Verteilung der Leistungspunkte und Zeiten bzw. Präsenzzeiten je Lernort

20)  Gemäß § 8 der Verordnung zur Regelung des Näheren der Stu-
dienakkreditierung in der Freien und Hansestadt Hamburg (Stu-
dienakkreditierungsverordnung – StudakkVO) vom 6. Dezember 
2018.

21)  Die Anrechnungsobergrenze an außerhochschulischen Kompe-
tenzen auf das Studium liegt bei max. 50 % der ECTS-Leistungs-
punkte [Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkrediti-
erung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 10. Oktober 2003 i.d.F. vom 4. Feb-
ruar 2010)]. Dies wären bis zu 90 ECTS-Leistungspunkte. Gemäß 
§ 8 der Verordnung zur Regelung des Näheren der Studienak-
kreditierung in der Freien und Hansestadt Hamburg (Studienak-
kreditierungsverordnung – StudakkVO) vom 6. Dezember 2018 
darf der Umfang der theoriebasierten Ausbildungsanteile 120 
ECTS-Leistungspunkte, der Umfang der praxisbasierten Ausbil-
dungsanteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht unterschreiten.

22)  Der anzusetzende Arbeitsaufwand für die Bachelorarbeit verteilt 
sich im Umfang von je sechs ECTS-Leistungspunkten auf die 
Lernorte Hochschule und Betrieb.
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Es wird deutlich, dass die Lernenden systema-
tisch an den drei Lernorten ihre Qualifikationen 
erweitern und vertiefen. Die duale Ausbildung ist 
auf drei Jahre angelegt. Hier wird mit 60 ECTS-
Leistungspunkten ein Drittel des Gesamt-Work-
loads des Bachelors erworben. Die abschließende 
Bachelorarbeit ist so verortet, dass sie zu gleichen 
Teilen in Betrieb und Hochschule verankert ist.

Die Anrechnung und Verzahnung berufsschuli-
scher und hochschulischer Kompetenzen erfolgt 
in beide Richtungen. Zum einen durch Erweite-
rung von berufsschulischen Lernfeldern auf aka-
demisches Niveau: Module aus dem Studienplan 
werden in der Berufsschule absolviert. Die Modul-
inhalte sind auch Gegenstand des entsprechen-
den berufsschulischen Rahmenlehrplans für den 
Ausbildungsberuf. Ein berufsschulisches Unter-
richtskonzept wird auf den Umfang eines Moduls 
(150 Stunden) und inhaltlich auf das erforderliche 
Anspruchsniveau erweitert. Die BHH erkennt die 
Leistungen nach erfolgreicher Modulprüfung für 
den Studiengang an.

Zum anderen durch Anerkennung von hochschu-
lischen Leistungen auf Lernfelder/Erweiterungs-
fächer an der Berufsschule: Sofern hochschuli-
sche Module im Kompetenzerwerb prinzipiell zu 
einzelnen Lernfeldern oder zu Erweiterungs-
fächern kompatibel sind, erkennt die Berufs-
schule diese Leistungen an. Der entsprechende 
Unterricht an der Berufsschule findet daher nicht 
zusätzlich statt. 

Lernort Hochschule

Am Lernort Hochschule sind ohne die Bachelor-
arbeit insgesamt 100 der 180 ECTS-Leistungs-
punkte unmittelbar zu erbringen. In der Grund-
struktur besteht der Bachelorstudiengang aus 
fachlichen und überfachlichen Modulen sowie 
aus Wahl- und Pflichtmodulen. Der Studiengang 
sieht neben den disziplinspezifischen Fachstu-
dien bewusst und durchgehend auch Module vor, 
die disziplinäre Einzelperspektiven zusammen-
führen. Hierzu zählen unter anderem die Bache-
lorarbeit und das Capstone-Projekt.23) Ein bedeu-
tender Anteil des Studiums (30 ECTS-Leistungs-
punkte) umfasst die Entwicklung fachübergreifen-
der Kompetenzen, die sich u.a. auf Kontexte des 
wirtschaftlichen Handelns beziehen. Die Module 
des Wahlbereichs bieten den Lernenden insbe-
sondere die Möglichkeit einer branchenspezifi-
schen Vertiefung. 

Lernort Berufsschule

Der berufsschulische Unterricht dieses Bildungs-
ganges wird in spezifischen Klassen erteilt. Dabei 
können in der Berufsschule insgesamt sechs 

 Module à sechs ECTS-Leistungspunkte (insge-
samt 36 ECTS-Leistungspunkte) absolviert und 
für das Bachelorstudium angerechnet werden. 

Ein bestimmter Teil des Hochschulstudiums voll-
zieht sich nicht im Rahmen von Präsenzver-
anstaltungen, sondern als (begleitete) Selbstlern-
phasen. Daraus ergibt sich, dass auch die Erwei-
terung bestehender Lernfelder aus dem Berufs-
schulunterricht einen angemessenen Grad an 
(begleiteten) Selbstlernphasen beinhaltet. Die 
Bestimmung von Präsenz- und Selbstlernphasen 
erfolgt letztlich mit Blick auf die Anforderungen 
der jeweiligen Ausbildungs- und Studieninhalte.

Lernort Betrieb

In den studienintegrierenden Bildungsgängen 
sollen insgesamt 32 ECTS-Leistungspunkte über 
die betriebliche Praxis erbracht werden, dazu ist 
je Jahr ein Praxis-Theorie verschränkendes 
Modul „Validierung von Praxis“24) vorgesehen, 
das aus jeweils 12 ECTS-Leistungspunkten be-
steht, davon acht ECTS-Leistungspunkte Praxis 
plus vier ECTS-Leistungspunkte hochschulische 
Reflexion und Validierung. 

Die Anrechnung erfolgt in der Annahme, dass die 
Auszubildenden innerhalb der betrieblichen Aus-
bildung praktische Erfahrungen über betriebliche 
Arbeits- und Geschäftsprozesse erwerben, die 
eine Grundlage für vertiefende Reflexionen im 
Betrieb, in der Berufsschule sowie insbesondere 
auch in der BHH bilden. Damit verbindet sich ins-
besondere die Zielsetzung, theoretische Erkennt-
nisse sowie praktische Erkenntnisse und Erfah-
rungen zueinander in Beziehung zu setzen. Jedes 
dieser Praxismodule schließt mit einer Modulprü-
fung ab, wobei die Prüfungsberechtigung bei den 
Lehrenden der Hochschule liegt. 

Die vorherigen Überlegungen führen zu theorie- 
und praxisbasierten Qualifizierungsanteilen in 
Hochschule, Berufsschule und Betrieb, die auf 
der Grundlage eines gemeinsamen BHH-Curricu-
lums inhaltlich, zeitlich und organisatorisch mitei-
nander verschränkt sind. Die daraus resultieren-
den Modullisten mit Lernortzuordnungen sind für 
den Bildungsgang „Betriebswirtschaftslehre“ (in 
Verbindung mit den Ausbildungsberufen Indus-
triekauffrau/Industriekaufmann, Bankkauffrau/

23)  Im „Capstone Projekt“ wird eine authentische, praktische Pro-
blem- bzw. Fragestellung theoretisch fundiert und auf der Grund-
lage der im Studium erarbeiteten Kompetenzen anwendungs-
orientiert und möglichst multidisziplinär bearbeitet, analysiert 
und reflektiert.

24)  Die „Validierung betrieblicher Praxiserfahrungen“ zielt darauf 
ab, betriebliche Erfahrungen zu reflektieren, die über einen bes-
timmten thematischen Schwerpunkt vorbereitet und eine spezi-
fische Aufgabe gezielt angeleitet wurden.



13

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/17964

Bankkaufmann und Kauffrau/Kaufmann für Mar-
ketingkommunikation) sowie für den Bildungs-
gang „Informatik“ (in Verbindung mit dem Ausbil-
dungsberuf Fachinformatikerin/Fachinformatiker) 
in den Anlagen 2a und 2b beigefügt.

Coaching und Beratung 

Die Verortung der studienintegrierenden Ausbil-
dung an drei Lernorten zieht ein breites Angebot 
an Unterstützungs- und Beratungsangeboten für 
die Lernenden nach sich. Das Berufsschulsystem 
bietet bereits ein umfangreiches Netzwerk, beste-
hend aus Lern-Coaches und psychologischen 
sowie sozialpädagogischen Beraterinnen und Be-
ratern. In den Unternehmen können sich Ler-
nende Rat und Hilfe bei den Jugendlichen- und 
Auszubildendenvertretungen (JAV) holen. Die 
Berufliche Hochschule wird zusätzliche Angebote 
im Studierenden-Service bereithalten. Die Ler-
nenden sollen dort Unterstützung bei allgemei-
nen Problemen in der studienintegrierenden Aus-
bildung, bei Schwierigkeiten im privaten Umfeld 
und auch bei studienbedingten persönlichen Pro-
blemen erhalten.

Ergänzt wird dieses Angebot um ein spezifisches 
Coaching in den ersten eineinhalb Jahren. Auf 
der Basis von Reflektionen der ersten Studium- 
und Ausbildungserfahrungen werden die Lernen-
den befähigt, eine (erneute), erfahrungsbasierte 
Bildungswegeentscheidung zu treffen und den 
eingeschlagenen Weg mit dem Ziel zweier Ab-
schlüsse fortzuführen oder sich für die alleinige 
Fortführung der dualen Ausbildung zu entschei-
den. In letzterem Fall werden individuelle, pass-
genaue Angebote zum Überführungsmanage-
ment insbesondere in der Berufsschule entwi-
ckelt.

4.4 Möglichkeiten der Entwicklung weiterer Bildungs- 
bzw. Studiengänge

Die BHH schließt mit der Implementierung der 
studienintegrierenden Ausbildung eine Lücke im 
tertiären Bildungsbereich mit Bezug zur DQR-
Stufe 6. Sie fördert zudem die Durchlässigkeit 
von beruflicher und akademischer Bildung. In die-
sem Sinne soll die Weiterentwicklung der BHH 
angelegt sein und erstreckt sich auf verschiedene 
Bereiche, die prioritär bearbeitet werden sollen: 
– Die BHH soll prüfen, welche weiteren Bil-

dungsgänge als studienintegrierende Ausbil-
dung angeboten werden können. Wesentlich 
für die Aufnahme weiterer Angebote sind die 
Nachfrage der Wirtschaft bzw. gesellschaftli-
che Bedarfslagen, denen über die Entwicklung 
entsprechender Bildungsgänge entsprochen 
werden kann. Angebote können auch über die 

bisherigen Studiengänge Betriebswirtschafts-
lehre und Informatik hinaus entwickelt werden.

– Neben fachaffinen Kombinationen aus Ausbil-
dung und Studium wird die BHH eine Studien-
gangplanung für komplementäre Angebote 
durchführen. Dazu gehören bspw. gewerblich-
technische oder handwerkliche Ausbildungen 
in Kombination mit einem betriebswirtschaftli-
chen Studium. Für solche Fälle sind Curricula 
zu entwickeln, bei denen die Schnittmenge 
von Ausbildungsrahmenplan/Rahmenlehrplan 
und Studieninhalten deutlich geringer ist, als 
bei affinen Berufen. 

– Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit wird in 
der Weiterbildung gesehen. Es soll geprüft 
werden, ob und wie schulische Bildungsgänge, 
insbesondere an Fachschulen, unter Anrech-
nung von Vorleistungen auf ein Bachelorstu-
dium affiner Fachrichtung, anerkannt werden 
können. Ein zeitlich entsprechend verkürztes 
Studium an der BHH kann zu einem akademi-
schen Abschluss auf dem Qualifikationsniveau 
DQR-6 führen.

4.5 Forschung

Die Forschung ist an der BHH fest und systema-
tisch verankert. Sie findet unter der nach § 11 Ab-
satz 2 HmbHG zugesicherten Freiheit der For-
schung statt und umfasst insbesondere die Fra-
gestellung, die Grundsätze der Methodik sowie 
die Bewertung des Forschungsergebnisses und 
seine Verbreitung. 

Die BHH als neuer Hochschultypus erhält ein 
 eigenständiges Forschungsprofil, in dem die Ver-
zahnung von Hochschule und Praxis in besonde-
rem Maße für den Forschungsbereich nutzbar 
gemacht werden kann. Für die Forschung stehen 
vier Funktionen im Mittelpunkt:
1. Generierung von Wissen: Im Rahmen eigener 

Forschungsschwerpunkte und -aktivitäten wird 
neues Wissen erzeugt, in der Scientific Com-
munity kommuniziert und in kooperativen Ver-
bünden weiterentwickelt. 

2. Synthese des Wissens: Als Hochschule, die 
sowohl im Wissenschafts- als auch im Wirt-
schafts- und im gesellschaftlichen System ver-
ankert ist, kann die Berufliche Hochschule 
Wissen integrieren und synthetisieren. Das 
Wissen um wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Bedarfe, dessen Anreicherung mit akade-
mischen Kenntnissen und das Vorhalten der 
notwendigen Expertise sind zentrale Momente 
eines Wissenskreislaufs, von dem sowohl Ko-
operationspartner, die BHH selbst als auch die 
regionalen Innovationssysteme profitieren. 
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3. Vermittlung des Wissens: Aktuelle For-
schungsthemen und -ergebnisse fließen direkt 
in die Lehre ein und stützen eine forschungs-
basierte und -integrierte Lehre. Umgekehrt 
können Ergebnisse, die beispielsweise im 
Rahmen von Bachelorarbeiten gewonnen wer-
den, in Innovations- und Transferprozesse ein-
fließen.

4. Transfer des Wissens: Die Berufliche Hoch-
schule hat die Kompetenz, sowohl externes 
Wissen als auch in eigenen Forschungsprojek-
ten erzeugtes Wissen in einer praxisorientier-
ten Weise in Unternehmen und soziale Organi-
sationen einfließen zu lassen und so zu einer 
Stärkung der Problemlösekompetenz und In-
novationsfähigkeit ihrer dualen Partner beizu-
tragen. 

Das wissenschaftliche Personal wird Forschungs-
themen im Rahmen der jeweiligen Schwerpunkte 
bearbeiten. Daneben besteht ein wesentlicher 
Forschungsschwerpunkt in der Untersuchung der 
Bedingungen, Entwicklungen und Leistungspro-
file von Hochschulen oder anderen als gleichwer-
tig anerkannten Einrichtungen des tertiären Bil-
dungsbereichs mit hybriden Kompetenzprofilen. 
In diesem Rahmen wird die Berufliche Hoch-
schule zugleich zu Objekt und Subjekt von Hoch-
schulforschung und -entwicklung.

Nach Möglichkeit werden Forschungsaktivitäten 
der Beruflichen Hochschule in Kooperation oder 
in Abstimmung der Schwerpunkte mit anderen 
Hochschulen in Hamburg gestaltet.

Der Aufbau einer Hochschulverwaltungseinheit 
als Science Support Center kann perspektivisch 
die Forschung professionalisieren. Eine solche 
Einheit sollte Kompetenzen in den Bereichen 
Marketing, Datenmanagement, Forschungsrecht 
(u.a. Forschungsvertragsmanagement, Drittmit-
telanzeigen, Steuerfragen in Auftrags- und Dritt-
mittelforschung) und Forschungsförderung ein-
schließlich einer leistungsbezogenen und drittmit-
telorientierten internen Auftrags- und Mittelver-
gabe berücksichtigen. 

4.6 Qualitätsentwicklung, Akkreditierung und Evalua-
tion

Die BHH wird ein System der kontinuierlichen 
Qualitätssicherung einrichten, das nicht nur einer 
verbindlichen externen Qualitätssicherung der 
Lehre durch Akkreditierung nach wissenschaft-
lich fachlichen Kriterien dient, sondern auch die 
Studienorganisation, die Beratung der Studieren-
den, die Studienanforderungen und den Studie-
nerfolg einbezieht. Die Qualitätssicherungsver-
fahren der BHH werden die Studierenden einbin-

den und die kooperierenden Einrichtungen, ins-
besondere die betrieblichen Praxispartner und 
die Berufsschulen an der Weiterentwicklung der 
Bildungs- bzw. Studiengänge beteiligen. Dabei 
sind zunächst Programmakkreditierungen der 
Studiengänge der Gründungsphase vorgesehen, 
auf denen aufbauend dann eine Systemakkredi-
tierung der gesamten Hochschule angestrebt 
wird.

Über die an Hochschulen notwendigen und übli-
chen Mechanismen der Qualitätssicherung hin-
aus bedarf die Verzahnung von beruflichen und 
hochschulischen Lernorten an der BHH einer 
Qualitätssicherung, die die Prozesse der Lernort-
kooperation in den Blick nimmt – denn gerade 
hier sollen sich die besonderen Vorteile der studi-
enintegrierenden Ausbildung für Betriebe und 
Lernende entfalten. Dabei werden unter Beach-
tung der Vorgaben des Hochschulgesetzes und 
von BBiG/HwO Verfahren entwickelt, die die Ko-
operation der Akteure besonders beachten und 
die einer kontinuierlichen Steuerung der Bil-
dungsgänge dienen können – und nicht nur einer 
Bewertung ex post. Dazu sind auch konzeptio-
nelle Innovationen der Qualitätssicherung not-
wendig, da ein Mangel an verfügbaren Instrumen-
ten der Qualitätssicherung hybrider Modelle von 
akademischer und beruflicher Bildung besteht. 
Die Qualitätssicherung der beruflichen wie der 
akademischen Bildung ist in Deutschland zwar 
weit entwickelt, jedoch weitgehend sektoral sepa-
riert. Das Qualitätsmanagement der BHH soll sol-
che domänenspezifischen Verfahren sinnvoll 
kombinieren.

Es wird ein effektiver Qualifizierungs- und Unter-
stützungsprozess für die Lehre und die Hoch-
schulverwaltung aufgebaut, sodass die BHH im 
Sinne einer umfassenden Qualitätskultur auf die 
Resultate und Ergebnisse aus den Qualitätsüber-
prüfungen reagieren kann. Die BHH ist somit 
nicht nur Stätte des Lernens, sondern versteht 
sich auch selbst als lernende Organisation, die 
danach strebt, ihre Konzepte stetig zu überprüfen 
und zu verbessern.

In diesem Sinne soll nach der Startphase mit 
einer entsprechenden externen Evaluation über-
prüft werden, ob die Gründung der BHH lohnens-
wert und erfolgreich ist bzw. war. Es soll erforscht 
werden, 
– welchen Stellenwert der Abschluss in der Ar-

beitswelt (seitens der Betriebe) genießt, 
– welchen Stellenwert der Abschluss bei Interes-

sentinnen und Interessenten genießt, 
– unter welchen Rahmenbedingungen die Ab-

solventinnen und Absolventen eine Fortset-
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zung des Studiums in z.B. Masterstudiengän-
gen anstreben und wie die hochschulischen 
Kooperationen für solche Übergänge gestaltet 
sein sollten,

– welche Einstiegsoptionen (Positionen und Ent-
gelt) die Absolventinnen und Absolventen auf 
dem Arbeitsmarkt haben, 

– welche Angebotsmodifikationen bzw. Ange-
botserweiterungen der Hochschule auf Grund 
der identifizierten Nachfrage angezeigt sind,

– ob und welche Auswirkungen der Betrieb einer 
Hochschule auf die Entwicklung des sekun-
dären Bildungssektors des HIBB (insbeson-
dere Berufsschule) hat – wird damit die duale 
Ausbildung tatsächlich attraktiver?

4.7 Struktur und Governance 

Im Folgenden werden die Grundzüge der Hoch-
schulstruktur und Governance der Beruflichen 
Hochschule beschrieben. Das „Gesetz über die 
Errichtung und den Betrieb der Beruflichen Hoch-
schule Hamburg (BHHG)“ sowie dessen Begrün-
dung ist Anlage 4 zu entnehmen.

4.7.1  Rechtsform der Hochschule

Die kraft Gesetzes errichtete BHH wird als Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts errichtet. Sie 
wird, ebenso wie die anderen in § 1 Absatz 1 
HmbHG namentlich aufgeführten Hochschulen 
der Freien und Hansestadt Hamburg, eine staatli-
che Hochschule sein, für die das HmbHG gilt. 
Vorbehaltlich einer Zuständigkeitsanordnung zu-
gunsten der Behörde für Schule und Berufsbil-
dung (BSB) wird die neue Hochschule der Rechts-
aufsicht der BSB unterstellt, die damit zuständige 
Behörde im Sinne des HmbHG ist.

Als Rechtsaufsicht überwacht die Behörde für 
Schule und Berufsbildung, ob die Hochschule 
ihre gesetzlich festgelegten öffentlichen Aufga-
ben erfüllt wie z.B. die Vorbereitung der Studie-
renden auf ihre jeweiligen beruflichen Tätigkei-
ten, die Förderung von Wissenstransfer, For-
schung und Lehre oder die Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit über Entwicklungsergebnisse. Darü-
ber hinaus kontrolliert sie, ob die Hochschule alle 
sie betreffenden Rechtsnormen beachtet bzw. ob 
Beschlüsse und Entscheidungen der Hochschul-
organe oder der Präsidentin oder des Präsiden-
ten mit geltendem Recht vereinbar sind. 

4.7.2  Gründungsphase und Gründungsorgane 

Die staatliche BHH wird neu gegründet. Ihr Grün-
dungsprozess unterscheidet sich von den letzten 
Hochschulgründungen in Hamburg (HafenCity 
Universität Hamburg, Norddeutsche Akademie 

für Finanzen und Steuerrecht Hamburg, Akade-
mie der Polizei Hamburg), weil in den genannten 
Fällen jeweils Vorgängerorganisationen in die 
neue Hochschule überführt wurden. Da das 
HmbHG überdies keine Vorschriften für die Grün-
dung einer Hochschule vorsieht, wird der Errich-
tungsprozess der Beruflichen Hochschule in 
einem eigenen Gesetz, dem „Gesetz über die Be-
rufliche Hochschule Hamburg“, festgelegt. Aus 
diesem ergeben sich die Organisation der Hoch-
schule, der Ablauf der Gründungsphase und 
schließlich der Regelbetrieb – soweit sich dieser 
nicht nach den Vorschriften des HmbHG richtet.

Der formale Gründungsprozess beginnt mit In-
krafttreten des Gesetzes über die BHH. Die Grün-
dungsphase wird unmittelbar nach dem Be-
schluss der Hamburgischen Bürgerschaft begin-
nen und mit der Konstituierung des dann gewähl-
ten ersten Hochschulrates und Hochschulsena-
tes, geplant im Herbst 2021, enden. 

Gründungsorgane der Beruflichen Hochschule 
werden der Gründungsrat und das Gründungs-
präsidium sein. 

Gründungsrat

Der Gründungsrat wird von der Behörde für 
Schule und Berufsbildung eingesetzt und besteht 
aus neun Personen: Fünf Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrern (professorale Mehrheit) 
sowie vier Partnern der beruflichen Bildung (DGB, 
HK, HWK, UVNord). Hinzu kommt eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter der Behörde für Schule und 
Berufsbildung ohne Stimmrecht. Die neun stimm-
berechtigten Mitglieder wählen die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden aus ihrer Mitte.

Als Aufgaben obliegen dem Gründungsrat insbe-
sondere die Genehmigung der vorläufigen Grund-
ordnung der Hochschule, die Entscheidung über 
Vorschläge der ersten Berufungskommission hin-
sichtlich der Besetzung von Professuren sowie 
die Beschlussfassung über die Ausstattung und 
Mittelverteilung innerhalb der Hochschule.

Gründungspräsidium

Das Gründungspräsidium wird aus der Grün-
dungspräsidentin oder dem Gründungspräsiden-
ten, einer Gründungsvizepräsidentin oder einem 
Gründungsvizepräsidenten sowie einer Grün-
dungskanzlerin oder einem Gründungskanzler 
bestehen. Gründungspräsidentin oder Grün-
dungspräsident sowie Gründungsvizepräsidentin 
oder Gründungsvizepräsident werden von einer 
Findungskommission ausgewählt. 

Die Findungskommission wird von der Behörde 
für Schule und Berufsbildung eingesetzt. Sie wird 
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mehrheitlich aus Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern bestehen und in Abstimmung 
mit der Behörde für Schule und Berufsbildung 
Stellenprofile (anhand der Voraussetzungen des 
§ 80 Absatz 1 Satz 2 HmbHG oder des § 82 Ab-
satz 1 Satz 2 HmbHG) für die Gründungspräsi-
dentin oder den Gründungspräsidenten und die 
-vizepräsidentin oder den -vizepräsidenten entwi-
ckeln. Sobald die Stellen ausgeschrieben und die 
entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten 
von der Findungskommission ausgewählt worden 
sind, werden sie vom Präses der Behörde für 
Schule und Berufsbildung bestellt, bis ein ordent-
licher Hochschulrat und Hochschulsenat über 
ihre Bestätigung befinden oder sie neu wählen 
(ersterer hinsichtlich der Präsidentin oder des 
Präsidenten, letzterer hinsichtlich der Vizepräsi-
dentin oder des Vizepräsidenten). Die Findungs-
kommission soll dem Präses ihre Personalvor-
schläge rechtzeitig zur Gründung der Beruflichen 
Hochschule vorlegen. Für den Fall, dass sich das 
Findungsverfahren verzögert, kann die zustän-
dige Behörde eine kommissarische Präsidentin 
oder einen kommissarischen Präsidenten sowie 
eine kommissarische Vizepräsidentin oder einen 
kommissarischen Vizepräsidenten bestellen.

Die Gründungskanzlerin oder der Gründungs-
kanzler der Beruflichen Hochschule wird von der 
Behörde für Schule und Berufsbildung ausge-
wählt und bestellt. Die Auswahlentscheidung wird 
dem Gründungsrat zur Bestätigung vorgelegt. 
Auch die Gründungskanzlerin oder der Grün-
dungskanzler wird bis zu dem Zeitpunkt bestellt, 
ab dem ein ordentlicher Hochschulrat (voraus-
sichtlich im Herbst 2021) über die Bestätigung 
befindet oder sie oder ihn neu wählt. Mit Bestäti-
gung oder Neuwahl beginnen die Amtszeiten je-
weils neu.

Das Gründungspräsidium hat insbesondere die 
Aufgabe, die jeweils vorläufige Grundordnung, 
die Studien- und Prüfungsordnungen sowie die 
Berufungsordnung zu erlassen. 

Berufungsausschüsse

Für die Berufung von Professorinnen und Profes-
soren werden Berufungsausschüsse gebildet. 
Diese werden sich aus den im HmbHG aufgeführ-
ten Interessengruppen zusammensetzen.

4.7.3  Regelbetrieb

Mit Aufnahme des Studienbetriebs (geplant für 
den Herbst 2021) und den konstituierenden Sit-
zungen der drei Regelorgane (Präsidium, Hoch-
schulrat und Hochschulsenat) soll die Grün-
dungsphase abgeschlossen sein und in den Re-
gelbetrieb überführt werden. Der Regelbetrieb 

wird sich grundsätzlich nach den Vorschriften des 
HmbHG richten. Wie die anderen Hamburger 
Hochschulen wird auch die BHH drei Hochschul-
organe haben.

Hochschulrat

Für den Hochschulrat der BHH ist vorgesehen, 
dass dieser neun Mitglieder haben soll. Zwar 
stellt dies eine Abweichung von § 84 Absatz 4 
Satz 1 HmbHG dar, wonach alle Hochschulräte 
mit Ausnahme der Universität Hamburg und der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften fünf 
Mitglieder haben. Die Größe des Hochschulrats 
ergibt sich allerdings aus der Absicht, auch die 
Partner der beruflichen Bildung (DGB, HK, HWK, 
UVNord) im Hochschulrat abzubilden. Im Kurato-
rium des HIBB bringen diese seit vielen Jahren 
ihre Erfahrungen und wertvolle Expertise ein, so-
dass sie nun auch der Entwicklung der neuen 
Hochschule dienen können. Von den neun Mit-
gliedern werden vier vom Hochschulsenat und 
weitere vier Personen vom Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg gewählt, wie es auch § 84 
Absatz 4 Satz 2 HmbHG entsprechend für die an-
deren Hamburger Hochschulen vorsieht. 

Im Namen des Senats wird die Behörde für Schule 
und Berufsbildung die von ihr zu bestimmenden 
Plätze den Partnern der beruflichen Bildung 
(DGB, HK, HWK, UVNord) anbieten. Das neunte 
Mitglied wird schließlich von den acht bereits be-
rufenen Mitgliedern des Hochschulrats selbst be-
stimmt. An den Sitzungen kann eine Vertretung 
der Behörde für Schule und Berufsbildung (wie 
bereits an den Sitzungen des Gründungsrats) 
ohne Stimmrecht teilnehmen (vgl. § 84 Absatz 7 
Satz 1 HmbHG).

Die Aufgaben des Hochschulrats werden die in 
§ 84 Absatz 1 HmbHG genannten sein. Darüber 
hinaus wird der Hochschulrat einmalig, wie be-
reits erwähnt, jeweils die Gründungspräsidentin 
oder den Gründungspräsidenten sowie die Grün-
dungskanzlerin oder den Gründungskanzler als 
ordentliche Präsidentin oder ordentlichen Präsi-
denten sowie ordentliche Kanzlerin oder ordent-
lichen Kanzler bestätigen oder andere Personen 
in diese Ämter wählen.

Präsidium

Das Präsidium wird aus der Präsidentin oder dem 
Präsidenten, der Vizepräsidentin oder dem Vize-
präsidenten und der Kanzlerin oder dem Kanzler 
bestehen. Die Aufgaben des Präsidiums sind in 
den §§ 81 bis 83 HmbHG festgelegt.
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Hochschulsenat

Hinsichtlich der Zusammensetzung und der Auf-
gaben des Hochschulsenats wird auf § 85 HmbHG 
verwiesen. Zusätzlich zu den in § 85 Absatz 1 
HmbHG genannten Aufgaben soll der Hochschul-
senat einmalig über die Bestätigung oder Neu-
wahl der Vizepräsidentin oder des Vizepräsiden-
ten befinden.

4.8 Organisations- und Infrastruktur

Die Organisationsstruktur25) der BHH besteht aus 
einem Präsidium mit Präsidialbereich und Stab-
stelle sowie drei Abteilungen: 
– Personal und Finanzen und Allgemeine Ver-

waltung,
– Studium und Lehre,
– IT. 

Aufbau des wissenschaftlichen Personals

Der Wissenschaftsrat empfiehlt für Fachhoch-
schulen: „Professorinnen und Professoren sollen 
weiterhin den größten Teil des hauptberuflichen 
Lehrpersonals ausmachen, 
– 80 % des Lehrangebots eines Fachbereichs 

sollen durch hauptberufliches wissenschaftli-
ches Personal, in erster Linie durch Professo-
rinnen und Professoren, abgedeckt werden 
und nur 20 % durch Lehrbeauftragte aus der 
beruflichen Praxis, 

– die Anzahl wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus Grundmitteln zu Profes-
sorinnen und Professoren sollte mindestens 
einem Verhältnis von 1 zu 3 entsprechen.“26)

Das Lehrpersonal der BHH ist zu 80 % haupt-
amtlich und soll zu 60 % aus Professuren und zu 
20 % aus wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bestehen. Bis zu 20 % des Lehr-
angebotes werden durch Lehraufträge abge-
deckt. 

Die Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO)27) re-
gelt grundsätzlich die Lehrverpflichtung von wis-
senschaftlichem Personal an staatlichen Hoch-
schulen. Die Regellehrverpflichtung von Profes-
sorinnen und Professoren beträgt (analog der 
Regelung für die HAW) 18 Lehrveranstaltungs-
stunden (LVS), die der Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben 24 LVS. Für die Phase des Aufbaus 
erhalten Professorinnen und Professoren eine 
durchschnittliche Reduzierung dieser Pflichtstun-
den inklusive einer Ermäßigung für ein Engage-
ment in Selbstverwaltung und Forschung auf 
neun LVS im 1. Studienjahr, 10 LVS im 2. Stu-
dienjahr, 11 LVS im 3. Studienjahr und 12 LVS im 
4. Studienjahr.

Im Regelbetrieb ab dem 5. Studienjahr gilt die 
Lehrveranstaltungspflicht von 18 LVS. Erfah-
rungsbasiert ist eine Ermäßigung der LVS um 
durchschnittlich vier LVS für Selbstverwaltung 
und Forschung zu erwarten und führt zu einer tat-
sächlichen Kalkulation der Lehre mit durch-
schnittlich 14 LVS.28) Darüber hinaus erhält der 
Vizepräsident oder die Vizepräsidentin mit Be-
ginn des Studienbetriebs eine regelhafte Entlas-
tung von 50 % der Lehrverpflichtung. 

Die zuvor beschriebenen Annahmen und Krite-
rien führen für das lehrbezogene wissenschaft-
liche Personal zu einem Bedarf von 14,5 Planstel-
len für Professorinnen und Professoren (regelhaft 
W2), weiteren 8,2 Planstellen für wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (regelhaft 
E13/A13 und E14/A14) und 4,5 Planstellen für 
lehrnahe Tätigkeiten (E9/E11).

Aufbau der Kernverwaltung

Die BHH soll über eine hochschulangemessene 
Verwaltungsstruktur verfügen und auf alle erfor-
derlichen Dienstleistungen Zugriff erhalten. 

In dieser Neugründung soll eine möglichst effizi-
ente Form von Verwaltung und Infrastruktur eta-
bliert werden, indem bestimmte Funktionen insti-
tutions- oder hochschulübergreifend als Dienst-
leistungen bezogen werden. Prämisse ist dabei, 
dass die strategischen und profilbildenden Aufga-
ben eigenständig innerhalb der Hochschule reali-
siert werden und die autonome Steuerung in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten nicht angetastet 
wird. 

Ausgangspunkt für die Gestaltung, insbesondere 
der Verwaltung, ist die Kostenkalkulation und 
Ressourcenplanung zu einem autarken Betrieb 
der BHH im Voll-/Regelbetrieb (Plan ca. 1.000 
Studierende). Erfahrungswerte des HIBB sowie 
von Leitungen anderer Hochschulen teils mit ähn-
lichen Rahmenbedingungen weisen auf einen 
Personalbedarf im Umfang von 22,75 Planstellen 
(inkl. Präsidentin oder Präsident und Kanzlerin 
oder Kanzler). Die Behörde für Schule und Be-
rufsbildung wird beauftragt, auf dieser theoreti-
schen Grundlage, den Festlegungen der Finan-

25)  Vgl. Anlage 3: Organisationsstruktur der BHH.
26)  Vgl. Empfehlungen zur Personalgewinnung und -entwicklung an 

Fachhochschulen, DRS 5637-16, Weimar 2016, S. 48, https://
www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5637-16.pdf, Abruf 
am 26. April 2019.

27)  Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO) für Hamburger Hoch-
schulen vom 21. Dezember 2004 (HmbGVBl. S. 497), zuletzt 
geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 346, 349).

28)  Bei den Kalkulationen ist zu darauf zu achten, ob Angaben in 
LVS je Semester (wie in der LVVO) oder in LVS je Jahr erfolgen.
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zierung folgend, eine effiziente und effektive 
 Lösung zu etablieren. 

IT-Infrastruktur

Zur Sicherstellung der IT-Versorgung ist eine effi-
ziente und zuverlässige Dienstleistungsinfra-
struktur erforderlich. Die Kommission für IT-Infra-
struktur für 2016–2020 der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) beschreibt in einer 
Stellungnahme zur Informationsverarbeitung an 
Hochschulen29) jene IT-Angebote, die an prak-
tisch jeder deutschen Hochschule vorhanden res-
pektive verfügbar sein sollten. Die Bereitstellung 
dieser Dienste kann in einem eigenen Rechen-
zentrum, durch einen regionalen Verbund oder 
durch einen kommerziellen Anbieter erfolgen. An 
der BHH wird eine zentrale IT-Einheit als Dienst-
leistungs- und Kompetenzzentrum aufgebaut, die 
personelle und maschinelle IT-Leistungen für alle 
Versorgungsbereiche erbringt bzw. organisiert. 
Die BHH orientiert sich an gängigen IT-Lösungen 
und wird dabei, so weit wie möglich, in Koopera-
tion mit Dritten (u.a. Hochschulen) treten und/
oder Komponenten einkaufen. Zur Abwicklung 
von Verwaltungsaufgaben wird das bestehende 
SAP-System der Hamburger Hochschulen HCP 
genutzt.

Gebäude und Unterbringung

Die Berufliche Hochschule soll als sichtbares Bin-
deglied zwischen beruflicher und akademischer 
Bildung auch ein als solches erkennbares Ge-
bäude erhalten. Die Bedeutung der Neugründung 
wird bereits jetzt über die Landesgrenzen hinaus 
wahrgenommen.30)

In der Aufbauphase wird die Ansiedelung der Bil-
dungsgänge an einer der heutigen, sehr moder-
nen berufsbildenden Schulen als zielführend an-
gesehen. Der absehbar benötigte Raumbedarf 
für einen Regelbetrieb mit 1.000 Studierenden 
wird jedoch nicht dauerhaft additiv im aktuellen 
Gebäudebestand der berufsbildenden Schulen 
realisierbar sein, da dies in etwa der Durch-
schnittsgröße einer eigenständigen berufsbilden-
den Schule entspricht. Angestrebt wird daher die 
Realisierung einer Campuslösung, bei der die Be-
rufliche Hochschule mit einem eigenen Gebäude 
auf dem Gelände bestehender berufsbildender 
Schulen etabliert wird. Hierdurch können räum-
liche, inhaltliche und organisatorische Synergien 
systematisch genutzt werden. Als möglicher 
Standort könnte für die BHH das Berufsschulge-
lände am Brekelbaumspark ertüchtigt werden. 
Die Finanzierung kann im Rahmenplan Schulbau 
abgebildet und der Neubau mit Schulbau Ham-
burg realisiert werden. 

5. Ressourcen

5.1 Kosten und Finanzierung

Die Gründung der BHH ist ein wichtiger Schritt 
zur Steigerung der Attraktivität der Berufsausbil-
dung. Das Gesamtvorhaben steht im Kontext der 
Reformaktivitäten der Beruflichen Bildung. Die 
erforderlichen Haushaltsmittel sind daher im Ein-
zelplan 3.1 zu veranschlagen. Ein Investitionsmit-
telbedarf bei Schulbau Hamburg entsteht durch 
zusätzlichen Raumbedarf, der auf das hochschu-
lische Bildungsangebot zugeschnitten ist. 

Die Finanzierung der BHH erfolgt grundsätzlich in 
den folgenden Stufen: 

– Eine vollständige Finanzierung der Grün-
dungsphase bis 2020 im Einzelplan 3.1 erfolgt 
haushaltsneutral innerhalb des Wirtschafts-
plans des HIBB bzw. der in der Produktgruppe 
241.05 „Schulische Berufliche Bildung“ veran-
schlagten Kostenermächtigung. Die Berichter-
stattung zu den Kosten/Aufwendungen für die 
BHH erfolgt im Rahmen des Jahresabschlus-
ses des HIBB. 

– Ab 2021 werden die für die BHH erforderlichen 
Kostenermächtigungen bedarfsgerecht zu den 
jeweiligen Haushaltsplanaufstellungen unter 
Berücksichtigung von Gegenfinanzierungs-
möglichkeiten aus dem Einzelplan 3.1 bzw. 
dem Wirtschaftsplan HIBB angemeldet. Die 
dazu notwendigen Anpassungen in der Haus-
haltsstruktur im Einzelplan 3.1 werden zur Auf-
stellung des Haushaltsplan-Entwurfs 2021/ 
2022 vorgelegt.

– Für den Regelbetrieb ab 2025 (geplant: 1.000 
Studierende) erfolgt die Veranschlagung an-
hand der prognostizierten Schüler- bzw. Stu-
dierendenzahl und der dann realisierten An-
zahl von Bildungsgängen im Haushaltsaufstel-
lungsverfahren 2025/2026. 

Neben den beschriebenen Kosten bringen Ef-
fekte des Modells der studienintegrierenden Aus-
bildung Kostensparpotenziale gegenüber dem 
konsekutiven Modell (zunächst duale Ausbildung, 
danach Bachelorstudium) hervor. Maßgeblich 
herfür sind u.a.:

29)  Vgl. Informationsverarbeitung an Hochschulen – Organisation, 
Dienste und Systeme. Stellungnahme der Kommission für IT-In-
frastruktur für 2016–2020, https://www.dfg.de/download/pdf/ 
foerderung/programme/wgi/kfr_stellungnahme_2016_2020.pdf, 
geladen am 24. April 2019.

30)  Vgl. Studienintegrierende Ausbildung – Neue Wege für Studium 
und Berufsbildung, Seite 77 ff. https://www.stifterverband.org/
medien/studienintegrierende-ausbildung, Abruf am 13. Mai 2019.
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– Die kürzere Laufzeit der Qualifizierung senkt 
die Lehrkosten unter Einbeziehung von Be-
rufsschule und Hochschule. 

– An der BHH treten die Absolventinnen und Ab-
solventen um ca. 2 Jahre früher in das Berufs-
leben ein; dies zieht deutliche volkswirtschaft-
liche Effekte nach sich.

– An Hochschulen brechen ca. 30 % der Studie-
renden ein Studium auch in einem höheren 
Semester ab. Die Investition in diese Personen 
bringt volkswirtschaftlich einen geringen Er-
trag, wirkt gegebenenfalls sogar negativ, da 
Studienplätze für andere Studierende belegt 
wurden. Ein Studium in enger Bindung an ein 
Unternehmen (duales Studium) hat regelhaft 
eine Abbrecherquote von ca. 7 % und ist da-
durch unter der Output-Betrachtung die relativ 
bessere Investition.31)

5.2 Betriebshaushalt

Für eine autarke BHH wird im Regelbetrieb mit 
1.000 Studienplätzen ein jährliches Finanzvolu-
men (ohne gebäudebezogene Kosten) in Höhe 
von rd. 5,6 Mio. Euro veranschlagt. Im Einzelnen:
– Personalstellen: Für den Regelbetrieb der 

BHH werden 49,95 Stellen32) (VZÄ) mit einem 
Personalaufwand von 4,85 Mio. Euro ange-
setzt, dieser verteilt sich zu 62 % auf Lehre 
bzw. lehrnahe Verwaltung und zu 38 % auf 
Kernverwaltung. Es handelt sich um 13,5 Plan-
stellen für Professorinnen und Professoren (re-
gelhaft W2), ergänzt um 3 Planstellen für das 
Präsidium (W2/W3)33) sowie weitere 8,2 Stellen 
wissenschaftliches Personal (regelhaft E13/
A13 und E14/A14) und 25,25 Stellen (techni-
sches) Verwaltungspersonal (regelhaft E6-
E14). Im Haushaltsjahr 2019/2020 sollen be-
reits vor allem das Präsidium und die Leitun-
gen der Verwaltungseinheiten grundlegende 
Vorarbeiten für den Studienbetrieb leisten. 
Dazu sind im Laufe des Jahres 2020 zusätzli-
che personelle Ressourcen und die Einrich-
tung der entsprechenden Stellen erforderlich: 
2 Planstellen der Besoldungsgruppe W3 (Prä-
sidentin/Präsident, Kanzlerin/Kanzler), 1 Plan-
stelle der Besoldungsgruppe W2 (Vizepräsi-
dentin/Vizepräsident), 2 Planstellen Oberre-
gierungsrätin oder Oberregierungsrat A14 
(Leitung Finanzen, Leitung IT), 1 Stelle E13 
(Leitung Personal), 1 Stelle E12 (Personal und 
Organisation) sowie 1 Stelle E11 (strategisches 
Beschaffungswesen). Die hierfür anfallenden 
Kosten werden vom HIBB getragen. 

– Für Sachkosten und Investitionen sind rd. 
0,75 Mio. Euro vorgesehen. Darin sind enthal-
ten Aufwendungen für IT, Lehraufträge, Öf-

fentlichkeitsarbeit und Forschung. Mehraus-
gaben für Miete fallen in den ersten Jahren 
nicht an, da der BHH in der Aufbauphase 
Räumlichkeiten in den berufsbildenden Schu-
len zur Verfügung gestellt werden. 

– Die neue Organisation BHH wird zunächst bis 
zum 31. Dezember 2020 als Organisationsein-
heit dem HIBB zugeordnet. Die Abbildung des 
Finanzgeschehens der BHH bis 31. Dezember 
2020 erfolgt im Jahresabschlussbericht des 
HIBB. Um die erweiterte Bewirtschaftung in-
nerhalb des Wirtschaftsplans des HIBB zu 
 ermöglichen, ist eine Anpassung der Ziele in 
der Produktgruppe 241.05 notwendig. Der Ein-
zelplan 3.1 wird daher in Kapitel 4.4.2.5.3 
„Ziele der Produktgruppe 241.05 Schulische 
Berufliche Bildung“ um ein Ziel Z8 „Förderung 
der studienintegrierenden Ausbildung durch 
die Gründung einer Beruflichen Hochschule 
Hamburg (vgl. Drucksache 21/17964)“ er-
gänzt. Im Zusammenhang mit der Gründung 
der BHH werden geeignete Kennzahlen entwi-
ckelt.

– Wirtschaftsplan: Im Haushaltsaufstellungsver-
fahren 2021/2022 wird erstmals ein Wirt-
schaftsplan-Entwurf 2021/2022 mit einer Kos-
tendarstellung für die BHH vorgelegt, der die 
Grundlage für die eigene Rechnungslegung 
ab 1. Januar 2021 bildet. 

6. Weiteres Verfahren

Zum Findungsverfahren (Präsidentschaft, Vize-
präsidentschaft) im Gründungsprozess der BHH 
teilt der Senat Folgendes mit: Eine Findungskom-
mission soll rechtzeitig zur Gründung der BHH 
am 1. Januar 2020 dem Präses der Behörde für 
Schule und Berufsbildung jeweils eine Person 
vorschlagen, die vom Senat zur Gründungspräsi-
dentin oder zum Gründungspräsidenten und zur 
Gründungsvizepräsidentin oder zum Gründungs-
vizepräsidenten der neuen Hochschule bestellt 
werden kann.

Der Präses der Behörde für Schule und Berufsbil-
dung setzt nach Beschluss durch den Senat eine

31)  Abbruchquoten vgl. Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: 
Duales Studium. Leitfaden für Unternehmen. Überarbeitete und 
erweiterte Neuauflage: April 2018, S. 4.

32)  Der Wert beruht auf Analysen bestehender Strukturen in Hoch-
schulen sowie im HIBB und wurde gemeinsam mit externen Ex-
pertinnen und Experten hergeleitet. Kapitel 4.8 beschreibt den 
Rahmen im Bereich Verwaltung und Wissenschaft.

33)  Die Zuordnungen der Besoldungsgruppen für Professorinnen 
und Professoren sowie für Mitglieder des Präsidiums erfolgen 
vorbehaltlich einer Änderung des Hamburgischen Besoldungs-
gesetzes (HmbBesG).
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Findungskommission ein. Die Stellen der Grün-
dungspräsidentin oder des Gründungspräsiden-
ten sowie der Gründungsvizepräsidentin oder des 
Gründungsvizepräsidenten sollen im September 
und Oktober 2019 ausgeschrieben werden. Die 
Findungskommission wird der zuständigen Be-
hörde nach dem Beschluss der Bürgerschaft über 
die Änderungen zum Stellenplan 2020 einen Vor-
schlag unterbreiten.

7. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle
1. von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis 

nehmen,
2. die in Anlage 5 aufgeführten Änderungen zum 

Stellenplan 2020 beschließen,
3. die Änderung des Haushaltsplans 2019/2020 

im Einzelplan 3.1, Ergänzung der Ziele der 
Produktgruppe 241.05 „Schulische Berufliche 
Bildung“, Kapitel 4.4.2.5.3 um „Z8: Förderung 
der studienintegrierenden Ausbildung durch 
die Gründung einer Beruflichen Hochschule 

Hamburg (vgl. Drucksache 21/17964)“ be-
schließen,

4. das als Anlage 4 dieser Mitteilung beigefügte 
Gesetz beschließen.

Anlagen

Anlage 1: Organisation der Lernorte

Anlage 2a: Modulliste BWL

Anlage 2b: Modulliste Informatik

Anlage 3: Organisationsstruktur der BHH

Anlage 4: BHH-Gesetz und Begründung

Anlage 5: Stellenplan 
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Entwicklungsstand: Module des Studienganges Betriebswirtschaftslehre (BWL)  
und Modulanordnungen je Ausbildungsbereich 

  Module Nr 

B
er

uf
lic

h-
fa

ch
be

zo
ge

ne
 K

om
pe

te
nz

en
 

P
fli

ch
t (

P
b)

 

Grundlagen BWL Pb 1 
Grundlagen VWL Pb 2 
Rechnungswesen: Buchführung und Bilanzierung Pb 3 
Rechnungswesen: Kosten- und Leistungsrechnung  Pb 4 
Rechtliche Grundlagen (Privat-, öffentliches Recht) Pb 5 
Produktion/Leistungserstellung  Pb 6 
Marketing/Absatz  Pb 7 
Finanzierung/Investition Pb 8 
Personal/Führung  Pb 9 
Planspiel Pb 10 
Capstone-Projekt Pb 11 
Validierung v. Praxiserfahrungen I (8 LP Praxis + 4 LP Hochschule) Pb 12 
Validierung v. Praxiserfahrungen II (8 LP Praxis + 4 LP Hochschule) Pb 13 
Validierung v. Praxiserfahrungen III (8 LP Praxis + 4 LP Hochschule) Pb 14 
Bachelorarbeit 12 LP Pb 15 

W
ah

l/W
ah

lp
fli

ch
t (

W
b)

 

Organisation/Organisationsentwicklung Wb 1 
Strategisches Management/Unternehmensführung Wb 2 
Wirtschaftsinformatik I Wb 3 
Wirtschaftsinformatik II Wb 4 
Beschaffung/Logistik/Supply Chain Management/Auftragsbearbeitung Wb 5 
Internationales Management Wb 6 
Betriebliche Steuerlehre Wb 7 
Controlling Wb 8 
Innovationsmanagement Wb 9 
Entrepreneurship Wb 
Marktanalyse  Wb 
Kommunikationsinstrumente/-konzepte  Wb 
Mediaplanung  Wb 
Kreditgeschäfte (Privat- und Firmenkredite)  Wb 
Auslandsgeschäfte Banken  Wb 
Geld- und Vermögensanlagen  Wb 
Validierung von Praxiserfahrungen IV (8 LP Praxis + 4 LP Hochschule) Wb 
… Wb 

Fa
ch

üb
er

gr
ei

fe
nd

e 
K

om
pe

te
nz

en
 P
fli

ch
t 

(P
ü)

 Wissenschaftliches Arbeiten Pü 1 
Wirtschaftsenglisch  Pü 2 
Sozialkompetenzen Pü 3 

W
ah

l/W
ah

l-
pf

lic
ht

 (W
ü)

 Methoden der Wirtschafts- und Sozialforschung Wü 1 
Projektkompetenzen (u.a. Projektmanagement, Lernen u. arbeiten im Wü 2 
Verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften Wü 3 
Wirtschaftsethik Wü 4 
Medien und Technologien Wü 5 
… Wü 6 

 Legende:  LP = ECTS-Leistungspunkte  
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Ausbildungsbereich Bankkaufleute 

Sortierung Studiengang Lernort Nr  
Bachelorarbeit 12 LP Hochschule Pb 15 

4.
 J

ah
r (

54
 L

P
) Betrieb 

Wahl/Wahlpflicht Hochschule Wü  
Wahl/Wahlpflicht Hochschule Wü  
Produktion/Leistungserstellung  Hochschule Pb 6 
Wahl/Wahlpflicht Hochschule Wb 
Validierung von Praxiserfahrungen IV (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Hochschule Wb 17 
Betrieb 

Planspiel Hochschule Pb 10 
Validierung von Praxiserfahrungen III (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 14 

3.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Capstone-Projekt Hochschule Pb 11 
Auslandsgeschäfte Banken  Berufsschule Wb 15 
Finanzierung/Investition Hochschule Pb 8 
Rechnungswesen: Kosten- und Leistungsrechnung   Berufsschule Pb 4 
Personal/Führung  Hochschule Pb 9 
Validierung von Praxiserfahrungen II (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 13 

2.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Sozialkompetenz Hochschule Pü 3 
Grundlagen VWL  Berufsschule Pb 2 
Wirtschaftsenglisch   Hochschule Pü 2 
Kreditgeschäfte (Privat- und Firmenkredite)  Berufsschule Wb 14 
Marketing/Absatz  Hochschule Pb 7 
Validierung von Praxiserfahrungen I (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 12 

1.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Rechnungswesen: Buchführung und Bilanzierung   Berufsschule Pb 3 
Rechtliche Grundlagen (Privat-, öffentliches Recht) Hochschule Pb 5 
Grundlagen BWL Hochschule Pb 1 
Geld- und Vermögensanlagen  Berufsschule Wb 16 
Wissenschaftliches Arbeiten Hochschule Pü 1 

 Legende: LP = ECTS-Leistungspunkte 
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Ausbildungsbereich Industriekaufleute 

Sortierung Studiengang Lernort Nr  
Bachelorarbeit 12 LP Hochschule Pb 15 

4.
 J

ah
r (

54
 L

P
) Betrieb 

Wahl/Wahlpflicht Hochschule Wü  
Wahl/Wahlpflicht Hochschule Wü  
Strategisches Management/Unternehmensführung Hochschule Wb 2 
Wahl/Wahlpflicht Hochschule Wb 
Validierung von Praxiserfahrungen IV (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Hochschule Wb 17
Betrieb 

Planspiel Hochschule Pb 10 
Validierung von Praxiserfahrungen III (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 14 

3.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Capstone-Projekt Hochschule Pb 11 
Marketing/Absatz  Berufsschule Pb 7 
Finanzierung/Investition Hochschule Pb 8 
Personal/Führung  Berufsschule Pb 9 
Wirtschaftsenglisch  Hochschule Pü 2 
Validierung von Praxiserfahrungen II (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 13 

2.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Sozialkompetenz Hochschule Pü 3 
Beschaffung/Logistik/Supply Chain Berufsschule Wb 5 
Grundlagen VWL  Hochschule Pb 2 
Produktion/Leistungserstellung  Berufsschule Pb 6 
Organisation/Organisationsentwicklung Hochschule Wb 1 
Validierung von Praxiserfahrungen I (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 12 

1.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 
Hochschule 

Rechtliche Grundlagen (Privat-, öffentliches Recht) Hochschule Pb 5 
Rechnungswesen: Kosten- und Leistungsrechnung  Berufsschule Pb 4 
Grundlagen BWL Hochschule Pb 1 
Rechnungswesen: Buchführung und Bilanzierung Berufsschule Pb 3 
Wissenschaftliches Arbeiten Hochschule Pü 1 

 Legende: LP = ECTS-Leistungspunkte 
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Ausbildungsbereich Kaufleute für Marketing-Kommunikation 

Sortierung Studiengang Lernort Nr  
Bachelorarbeit 12 LP Hochschule Pb 15 

4.
 J

ah
r (

54
 L

P
) Betrieb 

Validierung von Praxiserfahrungen IV (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Hochschule Wb 17 
Betrieb 

Wahl/Wahlpflicht Hochschule Wü 
Wahl/Wahlpflicht Hochschule Wb 
Produktion/Leistungserstellung  Hochschule Pb 6 
Rechnungswesen: Kosten- und Leistungsrechnung  Hochschule Pb 4 
Planspiel Hochschule Pb 10 
Validierung von Praxiserfahrungen III (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 14 

3.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Capstone-Projekt Hochschule Pb 11 
Wirtschaftsenglisch  Berufsschule Pü 2 
Finanzierung/Investition Hochschule Pb 8 
Mediaplanung  Berufsschule Wb 13 
Personal/Führung  Hochschule Pb 9 
Validierung von Praxiserfahrungen II (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 13 

2.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Sozialkompetenz Hochschule Pü 3 
Projektkompetenzen  Berufsschule Wü 2 
Rechnungswesen: Buchführung und Bilanzierung   Hochschule Pb 3 
Kommunikationsinstrumente/-konzepte  Berufsschule Wb 12 
Grundlagen VWL  Hochschule Pb 2 
Validierung von Praxiserfahrungen I (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 12 

1.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Rechtliche Grundlagen (Privat-, öffentliches Recht) Hochschule Pb 5 
Marktanalyse  Berufsschule Wb 11 
Grundlagen BWL Hochschule Pb 1 
Marketing/Absatz  Berufsschule Pb 7 
Wissenschaftliches Arbeiten Hochschule Pü 1 

 Legende: LP = ECTS-Leistungspunkte 

noch Anlage 2a
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Entwicklungsstand: Module des Studienganges Informatik  

und Modulanordnungen je Ausbildungsbereich 

  Module Nr 

B
er

uf
lic

h-
fa

ch
be

zo
ge

ne
 K

om
pe

te
nz

en
 

P
fli

ch
t (

P
b)

 

Einführung in die Informatik (inkl. Konzeptionelle Modellierung) Pb 1 
Programmiersprachen und Methodik Pb 2 
Digitaltechnik Pb 3 
Grundlagen der Mathematik I (Diskrete Mathematik) Pb 4 
Datenbanken und Informationsanalyse Pb 5 
Rechnernetze I Pb 6 
Automaten und formale Sprachen Pb 7 
Software Engineering Pb 8 
Grundlagen der Mathematik II (Stochastik und Datenanalyse) Pb 9 
Algorithmen und Datenstrukturen Pb 10 
Rechnerorganisation und Betrieb Berufsschulsysteme Pb 11 
IT-Security (AE/SI verschiedene Schwerpunkte) Pb 12 
Mensch Computerinteraktion Pb 13 
Web Engineering (AE) Pb 14 
Rechnernetze II (SI) Pb 15 
Capstone Project Pb 16 
Validierung v. Praxiserfahrungen I (8 LP Praxis + 4 LP Hochschule) Pb 17 
Validierung v. Praxiserfahrungen II (8 LP Praxis + 4 LP Hochschule) Pb 18 
Validierung v. Praxiserfahrungen III (8 LP Praxis + 4 LP Hochschule) Pb 19 
Bachelorarbeit 12 LP Pb 20 

W
ah

l/ 
W

ah
l-p

fli
ch

t Validierung v. Praxiserfahrungen IV (8 LP Praxis + 4 LP Hochschule) Wb 1 
(z. B. DevOps (Software basierte Infrastrukturen)) Wb 2 
(z. B. Cloud Services) Wb 3 
(z. B. Machine Learning) Wb 4 
… Wb 5 

Fa
ch

üb
er

gr
ei

fe
nd

e 
K

om
pe

te
nz

en
 

P
fli

ch
t 

(P
ü)

 

Grundlagen der BWL Pü 1 
Sozialkompetenz Pü 2 
Datenschutz und rechtliche Grundlagen Pü 3 
Wissenschaftliches Arbeiten Pü 4

W
ah

l/W
ah

l-
pf

lic
ht

 (W
ü)

 Informatik in der Gesellschaft Wü 1 
Wirtschaftsethik (aus BA BWL) Wü 2 
Medien und Technologien (aus BA BWL) Wü 3 
Grundlagen der Wirtschaftsinformatik Wü 4 
… Wü 5 

   Legende: LP = ECTS-Leistungspunkte, AE = Anwendungsentwicklung, 
   SI = Sytemintegration 
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Ausbildungsbereich Fachinformatiker/in 

Sortierung Studiengang Lernort Nr  
Bachelorarbeit 12 LP Hochschule Pb 20 

4.
 J

ah
r (

54
 L

P
) Validierung v. Praxiserfahrungen IV (8 LP Praxis + 4 LP 

Hochschule) 
Hochschule Wb 1 
Betrieb 

Wahl/Wahlpflicht Hochschule Pü 

Einführung in die BWL Hochschule Pü 1 
Datenschutz und rechtliche Grundlagen Hochschule Pü 3 
Mensch-Computerinteraktion Hochschule Pb 13 
Capstone Project  Hochschule Pb 16 
Validierung v. Praxiserfahrungen III (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 19 

3.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Web Engineering (AE) / Rechnernetze II (SI) Berufsschule Pb 
Algorithmen und Datenstrukturen Hochschule Pb 10 
IT Security Hochschule Pb 12 
Software Engineering Berufsschule Pb 8 
Rechnerorganisation und Betrieb Berufsschulsysteme Hochschule Pb 11 
Validierung v. Praxiserfahrungen II (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 18 

2.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Rechnernetze I Berufsschule Pb 6 
Sozialkompetenz Hochschule Pü 2 
Grundlagen der Mathematik II (Stochastik und Datenanalyse) Hochschule Pb 9 
Programmiersprachen und Methodik Berufsschule Pb 2 
Automaten und formale Sprachen Hochschule Pb 7 
Validierung v. Praxiserfahrungen I (8 LP Praxis + 4 LP 
Hochschule) 

Betrieb Pb 17 

1.
 J

ah
r (

42
 L

P
) 

Hochschule 
Digitaltechnik Berufsschule Pb 3 
Grundlagen der Mathematik I (Diskrete Mathematik) Hochschule Pb 4 
Wissenschaftliches Arbeiten Hochschule Pü 4 
Datenbanken und Informationsanalyse Berufsschule Pb 5 
Einführung in die Informatik (inkl. Konzeptionelle Modellierung) Hochschule Pb 1 

   Legende: LP = ECTS-Leistungspunkte AE = Anwendungsentwicklung, 
   SI = Sytemintegration 
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§ 1
Gründung der Beruflichen Hochschule Hamburg

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg gründet mit 
Wirkung zum 1. Januar 2020 die Berufliche Hoch-
schule Hamburg als staatliche Hochschule. 

(2) Für die Berufliche Hochschule Hamburg gelten 
die Vorschriften des Hamburgischen Hochschulgeset-
zes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), 
zuletzt geändert am [einzusetzen sind die Daten der 
Änderung des Hamburgischen Hochschulgesetzes 
durch Artikel 2 des vorliegendes Gesetzes] (HmbGVBl. 
S. …), in der jeweils geltenden Fassung entsprechend, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

§ 2
Aufgaben

Der Beruflichen Hochschule Hamburg obliegt die 
Weiterentwicklung von akademischer und beruflicher 
Bildung mittels eines konsequent praxisintegrieren-
den und dualen Studienmodells mit dem Ziel, Absol-
ventinnen und Absolventen zu befähigen, anspruchs-
volle betriebliche Problemstellungen auf der Grund-
lage beruflicher und akademischer Handlungskompe-
tenzen bewältigen zu können. Die Hochschule betreibt 
anwendungsbezogene Forschung in Verbindung mit 
einer forschungsbezogenen, praxisnahen Lehre.

§ 3
Gründungsorganisation

(1) Gründungsorgane der Beruflichen Hochschule 
Hamburg sind
1. der Gründungsrat und
2. das Gründungspräsidium.

(2) Die Gründungsorgane treffen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeit die Maßnahmen, die erfor-
derlich sind, um das Studium an der Beruflichen 
Hochschule Hamburg zum in § 12 bezeichneten Zeit-
punkt zu ermöglichen. Sie haben insbesondere die 
jeweils vorläufige Grundordnung, die Berufungsord-
nung, die Wahlordnung, die Studien- und Prüfungs-
ordnung sowie die Immatrikulationsordnung zu be-
schließen, Kooperationsverträge mit den jeweiligen 
Kooperationspartnern zu schließen und die für die 
Konstituierung der Hochschulorgane erforderlichen 
Wahlen durchzuführen.

(3) Hochschulsenat und Hochschulrat sind bis zum 
31. Dezember 2021 zu konstituieren. Die Amtszeit der 

Gründungsorgane nach Absatz 1 endet am Tag der 
konstituierenden Sitzung des entsprechenden Hoch-
schulorgans.

§ 4
Gründungsrat

(1) Die zuständige Behörde ernennt für die Grün-
dungsphase einen Gründungsrat der Beruflichen 
Hochschule Hamburg, bestehend aus neun Mitglie-
dern: 
1. fünf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern,
2. einer Vertreterin oder einem Vertreter der Hand-

werkskammer Hamburg,
3. einer Vertreterin oder einem Vertreter der Han-

delskammer Hamburg,
4. einer Vertreterin oder einem Vertreter aus der 

Wirtschaft, 
5. einer Arbeitnehmervertreterin oder einem Arbeit-

nehmervertreter.
Männer und Frauen müssen mit mindestens vier Mit-
gliedern vertreten sein. Die zuständige Behörde kann 
eine Vertretung ohne Stimmrecht zu den Sitzungen 
entsenden. Sie ist wie ein Mitglied zu laden. 

(2) Die Mitglieder des Gründungsrats wählen die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Gründungs-
rats aus den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten 
Mitgliedern.

§ 5
Aufgaben des Gründungsrats

Der Gründungsrat genehmigt insbesondere die 
vorläufige Grundordnung der Beruflichen Hochschule 
Hamburg, entscheidet über die ersten Vorschläge der 
Berufungskommission hinsichtlich der Besetzung von 
Professuren, beschließt über die Grundsätze der Aus-
stattung und Mittelverteilung und stellt zusammen mit 
dem Gründungspräsidium die Arbeitsfähigkeit der 
Hochschule her.

§ 6
Gründungspräsidium

(1) Das Gründungspräsidium besteht aus der 
Gründungspräsidentin oder dem Gründungspräsiden-
ten, der Gründungsvizepräsidentin oder dem Grün-
dungsvizepräsidenten und der Gründungskanzlerin 
oder dem Gründungskanzler der Beruflichen Hoch-
schule Hamburg.

Anlage 4

Gesetz  
über die Errichtung und den Betrieb der Beruflichen Hochschule Hamburg 

(BHHG)
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(2) Die Gründungspräsidentin oder der Grün-
dungspräsident sowie die Gründungsvizepräsidentin 
oder der Gründungsvizepräsident werden auf Vor-
schlag einer Findungskommission durch die zustän-
dige Behörde bestellt. 

(3) Die Gründungskanzlerin oder der Gründungs-
kanzler der Beruflichen Hochschule Hamburg wird 
von der zuständigen Behörde ausgewählt und bestellt. 
Die Bestellung bedarf der Bestätigung durch den 
Gründungsrat. 

(4) Die Mitglieder des Gründungspräsidiums wer-
den bis zu dem Zeitpunkt bestellt, an dem ein ordent-
licher Hochschulrat oder Hochschulsenat andere Per-
sonen in die entsprechenden Funktionen wählt oder 
die Mitglieder des Gründungspräsidiums bestätigt. 
Mit Bestätigung der Gründungspräsidiumsmitglieder 
beginnen die Amtszeiten jeweils neu. Ab dem Zeit-
punkt der Bestätigung richtet sich die jeweilige Amts-
zeit nach den Bestimmungen des Hamburgischen 
Hochschulgesetzes.

§ 7
Aufgaben des Gründungspräsidiums

Das Gründungspräsidium erlässt insbesondere je-
weils eine vorläufige Grundordnung, die Studien- und 
Prüfungsordnungen sowie eine Berufungsordnung, 
nach der ein Berufungsausschuss zur Besetzung der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer einge-
setzt wird. 

§ 8
Findungskommission

(1) Die zuständige Behörde setzt eine Findungs-
kommission ein. Diese soll mehrheitlich aus Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern bestehen, die 
nicht im Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg 
stehen. 

(2) Die Findungskommission entwickelt in Abstim-
mung mit der zuständigen Behörde die Stellenprofile, 
die den Voraussetzungen des § 80 Absatz 1 Satz 2 
HmbHG und des § 82 Absatz 1 Satz 2 HmbHG ent-
sprechen. Das Findungsverfahren soll bis zum 1. Ja-
nuar 2020 beendet sein.

(3) Die Findungskommission schlägt der zuständi-
gen Behörde geeignete Personen vor, die von ihr zur 
Gründungspräsidentin oder zum Gründungspräsiden-
ten sowie zur Gründungsvizepräsidentin oder Grün-
dungsvizepräsidenten der neuen Hochschule bestellt 
werden. 

§ 9
Berufungsausschüsse

Während der Gründungsphase bestehen die Beru-
fungsausschüsse der Beruflichen Hochschule Ham-
burg abweichend von den §§ 13 bis 15 HmbHG aus 

der Gründungspräsidentin oder dem Gründungspräsi-
denten, der Gründungsvizepräsidentin oder dem 
Gründungsvizepräsidenten sowie mindestens zwei 
weiteren Hochschullehrerinnen oder Hochschulleh-
rern. Diese Hochschullehrerinnen oder Hochschulleh-
rer sollen im Dienst einer anderen Hochschule stehen. 
Die Gruppe der Studierenden sowie des akademi-
schen Personals gemäß § 10 Absatz 1 Nummern 2 
und 3 HmbHG wird durch Studierende beziehungs-
weise das akademische Personal einer bereits beste-
henden Hochschule gebildet. Diese werden im Rah-
men eines Auswahlverfahrens ausgewählt, das in der 
vorläufigen Berufungsordnung näher zu bestimmen 
ist.

§ 10
Hochschulrat

Der Hochschulrat der Beruflichen Hochschule 
Hamburg ersetzt den Gründungsrat nach § 4. Er hat 
neun Mitglieder. Dem Hochschulrat gehören an:
1. vier Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, Kul-

tur, Wirtschaft oder Politik, die nicht der zuständi-
gen Behörde angehören,

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Handwerks-
kammer Hamburg,

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Handels-
kammer Hamburg,

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter aus der Wirt-
schaft, 

5. eine Arbeitnehmervertreterin oder ein Arbeitneh-
mervertreter.

Von diesen acht Mitgliedern werden die Mitglieder 
nach Satz 3 Nummer 1 vom Hochschulsenat, die Mit-
glieder nach Satz 3 Nummern 2 bis 5 vom Senat der 
Freien und Hansestadt Hamburg bestimmt. Das 
neunte Mitglied wird von den acht bereits berufenen 
Mitgliedern des Hochschulrats selbst bestimmt. § 84 
Absatz 5 Satz 3 HmbHG gilt entsprechend. Die zu-
ständige Behörde kann eine Vertretung ohne Stimm-
recht zu den Sitzungen entsenden. Sie ist wie ein 
 Mitglied zu laden.

§ 11
Hochschulzugang

Immatrikuliert werden kann, wer Inhaberin oder 
 Inhaber der Fachhochschulreife oder einer als gleich-
wertig anerkannten Vorbildung ist. In Ergänzung zu 
§ 37 HmbHG setzt die Immatrikulation an der Berufli-
chen Hochschule Hamburg einen Ausbildungsvertrag 
mit einem der kooperierenden Betriebe nach den Vor-
schriften des Berufsbildungsgesetzes oder der Hand-
werksordnung voraus. Das Nähere bestimmt die Im-
matrikulationsordnung der Beruflichen Hochschule 
Hamburg.
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§ 12
Aufnahme des Lehrbetriebs

Die Berufliche Hochschule Hamburg soll ihren 
Lehrbetrieb zum Wintersemester 2021/2022 aufneh-
men. 

Artikel 2
Änderung des Hamburgischen Hochschul- 

gesetzes

§ 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes vom 
18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert am 
… [einzusetzen sind die Daten der Änderung des 
Hamburgischen Hochschulgesetzes durch Artikel 2 
des vorliegendes Gesetzes] (HmbGVBl. S. …) wird 
wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 wird der Punkt am Ende der Nummer 8 

durch ein Komma ersetzt und folgende neue Num-
mer 9 angefügt:

 „9. die Berufliche Hochschule Hamburg.“
2. In Absatz 2 Satz 3 werden vor der Textstelle „des 

Fachhochschulbereichs der Norddeutschen Aka-
demie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg“ 
das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und hin-
ter der genannten Textstelle die Textstelle  „und 
der Beruflichen Hochschule Hamburg“  angefügt. 

Artikel 3

Änderung der Landeshaushaltsordnung

§ 26 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 Landeshaushaltsord-
nung vom 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503), 
zuletzt geändert am 29. Mai 2018 (HmbGVBl. S. 200), 
erhält folgende Fassung:

„3.  der staatlichen Hochschulen der Freien und Han-
sestadt Hamburg nach § 1 Absatz 1 Nummern 1 
bis 6 und 9 des Hamburgischen Hochschulgeset-
zes (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. 
S. 171), zuletzt geändert am … [einzusetzen sind 
die Daten der Änderung des Hamburgischen 
Hochschulgesetzes durch Artikel 2 des vorliegen-
des Gesetzes] (HmbGVBl. S. …), in der jeweils 
geltenden Fassung“

Artikel 4

Übergangsbestimmung

Verzögert sich das Findungsverfahren nach Arti-
kel 1 § 8 Absätze 2 und 3, kann die zuständige Be-
hörde eine kommissarische Präsidentin oder einen 
kommissarischen Präsidenten bestellen, die oder der 
bis zur Aufnahme der Dienstgeschäfte der Grün-
dungspräsidentin oder des Gründungspräsidenten 
deren oder dessen Aufgaben wahrnimmt. Entspre-
chendes gilt für die Vizepräsidentschaft.
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A.
Allgemeiner Teil

Mit dem „Gesetz über die Berufliche Hochschule 
Hamburg“ werden die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen geschaffen, die für den Errichtungsprozess 
dieser Hochschule erforderlich sind. Die wesentlichen 
Regelungen zu den Aufgaben und der inneren Struk-
tur aller Hochschulen in der Freien und Hansestadt 
Hamburg finden sich im Hamburgischen Hochschul-
gesetz (HmbHG), das allerdings keine Vorschriften für 
die Gründung von Hochschulen enthält. Daher sind 
gesetzliche Regelungen geschaffen worden, die die 
Dauer und den Ablauf dieser Hochschulgründung, 
insbesondere die Aufgaben der Gründungsorgane 
der Beruflichen Hochschule Hamburg betreffen. 
Hinzu kommen zwei Vorschriften, die die vom HmbHG 
abweichende Zusammensetzung des Hochschulrats 
der Beruflichen Hochschule Hamburg sowie den 
Hochschulzugang regeln. Beide ergeben sich aus der 
besonderen Bedeutung der Träger der beruflichen Bil-
dung, die mit der neuen Hochschule kooperieren wer-
den.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist in vier Artikel 
gegliedert:
– Artikel 1 regelt den Errichtungsprozess der Beruf-

lichen Hochschule Hamburg als neue staatliche 
Hochschule und enthält insoweit Sonderregelun-
gen gegenüber dem Hamburgischen Hochschul-
gesetz (HmbHG).

– Artikel 2 enthält die im Zuge der Gründung der 
Hochschule notwendigen Änderungen des 
HmbHG.

– Artikel 3 enthält die im Zuge der Gründung der 
Hochschule notwendigen Änderungen der Lan-
deshaushaltsordnung.

– Artikel 4 regelt eine Übergangsbestimmung für 
den Fall, dass das Findungsverfahren zur Beset-
zung der Gründungspräsidentin oder des Grün-
dungspräsidenten sowie der Gründungsvizepräsi-
dentin oder des Gründungsvizepräsidenten nicht 
rechtzeitig zum 1. Januar 2020 beendet sein sollte.

B.
Besonderer Teil (Einzelbegründungen)

Zu Artikel 1

Zu § 1:

Die Berufliche Hochschule Hamburg wird – wie 
auch die anderen in § 1 Absatz 3 des Hamburgischen 
Hochschulgesetzes (HmbHG) namentlich aufgeführ-
ten Hochschulen – als staatliche Hochschule konzi-

piert. Daher gelten für sie auch die Vorschriften des 
HmbHG.

Mit „Gründung der Hochschule“ ist der Zeitpunkt 
gemeint, zu dem der Aufbau der Verwaltungsstruktur 
beginnt und Personal sowie Sachmittel für die Hoch-
schule bestimmt werden, also nicht der Beginn des 
Lehrbetriebs. Die Gründungsphase wird eine Zeit-
spanne von maximal 24 Monaten umfassen, geplant 
ist der Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zur Aufnahme 
des Lehrbetriebs (Wintersemester 2021/2022). Im 
Rahmen dieser Gründungsphase sollen alle organisa-
torischen Voraussetzungen für den beabsichtigten 
Beginn des Studienbetriebs im Herbst 2021 geschaf-
fen werden. Innerhalb der ersten 12 Monate wird die 
Berufliche Hochschule Hamburg dem Hamburger Ins-
titut für Berufliche Bildung (HIBB) als Organisations-
einheit zugeordnet. Ab dem 1. Januar 2021 wird die 
Berufliche Hochschule Hamburg ihren ersten eigenen 
Wirtschaftsplan aufstellen.

Die Berufliche Hochschule Hamburg ist gemäß § 2 
Absatz 1 Satz 1 HmbHG wie die anderen Hochschu-
len eine Einrichtung der Freien und Hansestadt Ham-
burg und rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung. Nach § 5 
Absatz 1 HmbHG nimmt sie ihre Selbstverwaltungs-
angelegenheiten unter der Rechtsaufsicht der zustän-
digen Behörde selbstständig wahr, einschließlich der 
Rechtsetzungsbefugnis.

Zu § 2:

§ 2 des Gesetzentwurfs beschreibt die Aufgaben, 
Ziele und Schwerpunkte der Beruflichen Hochschule 
Hamburg. Zur näheren Erläuterung des insoweit 
 eigens für die Berufliche Hochschule Hamburg entwi-
ckelten Studienmodells wird auf die Ausführungen an 
anderer Stelle dieser Mitteilung des Senats an die 
Bürgerschaft verwiesen.

Zu § 3:

§ 3 betrifft die Gründungsorganisation. Die Grün-
dungsorgane tragen dem Bedarf einer kleinen Hoch-
schule wie der Beruflichen Hochschule Hamburg 
Rechnung. Sie entsprechen auch der gewünschten 
Beteiligung der Partner der beruflichen Bildung. 

§ 3 Absatz 2 enthält die zentralen Aufgaben der 
Gründungsorgane. Danach sind die nötigen Infra-
strukturen zu schaffen, damit die neue Hochschule 
schnell arbeitsfähig wird (Personal-, IT- und Sachmit-
telbeschaffung). § 3 Absatz 2 Satz 2 konkretisiert die 
Arbeit der Gründungsorgane dahingehend, dass 
diese sowohl die nötigen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Hochschule gestalten (Grundordnung, 

Begründung
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Berufungsordnung, Wahlordnung, Studien- und Prü-
fungsordnung, Immatrikulationsordnung, Kooperati-
onsverträge mit den jeweiligen Kooperationspartnern) 
als auch die für die Konstituierung der Hochschulor-
gane erforderlichen Wahlen durchführen.

§ 3 Absatz 3 bestimmt schließlich den zeitlichen 
Rahmen, bis zu dem Hochschulsenat und Hochschul-
rat zu konstituieren sind (31. Dezember 2021). Dieses 
Datum dient dazu, bis Ende 2021 die Mitglieder des 
Hochschulrats und Hochschulsenats benannt und 
ausgewählt zu haben. Da der Hochschulrat als wichti-
ges Steuerungsorgan fungiert und damit Entschei-
dungen von finanzieller und organisatorischer Bedeu-
tung trifft, ist es von zentraler Bedeutung für die Hoch-
schule, dass dieser möglichst bald nach Eröffnung der 
Hochschule seine Arbeit aufnimmt. Ebenso wichtig ist 
der Hochschulsenat als Mitbestimmungsgremium und 
zentrales Beschlussorgan innerhalb der Hochschule.

Zu § 4:

Der Gründungsrat stellt ein dem Hochschulrat und 
Hochschulsenat vergleichbares Organ dar. Er erhält 
eine professorale Mehrheit, nämlich gemäß § 4 Ab- 
satz 1 Satz 1 Nr. 1 fünf Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, denen vier Vertreterinnen und Ver-
treter der Kammern, der Wirtschaft und Arbeitnehmer-
seite gegenüber stehen. Durch diese professorale 
Mehrheit kann der Gründungsrat einerseits nicht nur 
Funktionen eines Hochschulrats, sondern auch eines 
Hochschulsenats abbilden. Andererseits werden 
durch die Beteiligung der Partner der beruflichen Bil-
dung die mit diesen bestehenden Kooperationen 
sichtbar und nutzbar gemacht. Hierdurch kann das 
Konzept der Beruflichen Hochschule Hamburg, das 
eine enge Verzahnung von betrieblichen, berufsschu-
lischen und hochschulischen Elementen vorsieht und 
die duale Ausbildung weiterentwickelt, bestmöglich 
umgesetzt werden. Denn die vier Partner der berufli-
chen Bildung können vielseitige berufliche Erfahrun-
gen in den Entwicklungsprozess der Hochschule ein-
bringen.

Die Repräsentanz von Arbeitnehmervertreterin-
nen und Arbeitnehmervertretern – wie sie § 4 Absatz 1 
Satz 1 Nr. 5 des Gesetzentwurfs vorsieht – wird be-
reits seit vielen Jahren im Rahmen des Kuratoriums 
des HIBB (vgl. § 85c Absatz 1 Nr. 4 HmbSG), insbe-
sondere durch deren Teilnahme an berufsbildungspo-
litischen Diskussionen und Entwicklungen sowie im 
Rahmen von Abstimmungsprozessen curricularer 
Rahmenbedingungen der Berufsschulen, realisiert. In 
dieser Rolle hat sie in der Vergangenheit wertvolle An-
regungen zugunsten der Auszubildenden gegeben, 
die auch in Zukunft hilfreich sein werden. Die Vertre-
terinnen und Vertreter der Kammern (§ 4 Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 und 3) und Unternehmensverbände (§ 4 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 4) sind ebenfalls seit vielen Jahren 
stimmberechtigte Mitglieder des Kuratoriums des 
HIBB (vgl. § 85c Absatz 1 Nr. 3 HmbSG) und werden 
auch in Zukunft als Partner der neuen Hochschule 
 angesehen und entsprechend eingebunden.

Die fortwährende Information der zuständigen Be-
hörde wird durch ihr Teilnahmerecht an den Sitzun-
gen gewährleistet. § 4 Absatz 2 bestimmt, dass die 
oder der Vorsitzende des Gründungsrats aus der Mitte 
der fünf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
gewählt wird. Diese vom HmbHG abweichende Vor-
schrift ist geschaffen worden, damit der Gründungsrat 
zur Steigerung seiner Effizienz auch Aufgaben eines 
„Gründungssenats“ erledigen kann. Ein ordentlicher 
akademischer Senat wird so bald wie möglich, spätes-
tens zum 31. Dezember 2021 (vgl. § 3 Absatz 3 des 
Gesetzentwurfs) gebildet.

Zu § 5:

Diese Vorschrift enthält die zentralen Aufgaben 
des Gründungsrats, nämlich die Genehmigung der 
vorläufigen Grundordnung der Beruflichen Hoch-
schule Hamburg, die Abstimmung und Entscheidung 
über die ersten Vorschläge der Berufungskommission 
hinsichtlich der Besetzung von Professuren, die Be-
schlussfindung über Grundsätze der Ausstattung und 
Mittelverteilung sowie die Koordinierung und Verant-
wortung der Hochschulentwicklung (zusammen mit 
dem Gründungspräsidium).

Diese Aufzählung der dringendsten Aufgaben ist 
nicht abschließend. 

Die professorale Mehrheit des Gründungsrats und 
dessen Entscheidungen über die Vorschläge des 
Berufungsausschusses entsprechen guter akademi-
scher Praxis.

Zu § 6:

§ 6 Absatz 1 betrifft die Zusammensetzung des 
Gründungspräsidiums, das einem hochschulischen 
Präsidium gemäß § 79 Absatz 1 HmbHG entsprechen 
soll.

Zwei Mitglieder des Gründungspräsidiums werden 
auf Vorschlag einer Findungskommission durch die 
zuständige Behörde bestellt, die Gründungskanzlerin 
oder der Gründungskanzler der Beruflichen Hoch-
schule Hamburg wird dagegen von der zuständigen 
Behörde ausgewählt und bestellt. Diese Abweichung 
von § 80 Absatz 1 Satz 1 HmbHG ergibt sich aus der 
Besonderheit einer Hochschulgründung und entspre-
chender Ermangelung eines Hochschulrats und 
Hochschulsenats. Einmalig wird ebenso von § 83 Ab-
satz 2 Satz 1 HmbHG mangels einer bereits vorhande-
nen Präsidentin oder eines Präsidenten, die oder der 
die Kanzlerin oder den Kanzler vorschlagen könnte, 
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abgewichen. Dennoch ist entsprechend des § 80 Ab-
satz 1 Satz 1 HmbHG eine Bestätigung durch den 
Gründungsrat vorgesehen (vgl. § 6 Absatz 3 Satz 2 
des Gesetzentwurfs). 

Die jeweiligen Ämter der Gründungspräsidiums-
mitglieder werden ihnen zunächst für die Gründungs-
phase verliehen, bis ein ordentlicher Hochschulrat 
oder Hochschulsenat andere Personen in die entspre-
chenden Funktionen wählt oder sie bestätigt. Mit Be-
stätigung der Gründungspräsidiumsmitglieder begin-
nen ihre Amtszeiten jeweils neu. Ab diesem Zeitpunkt 
richtet sich die jeweilige Amtszeit nach den jeweiligen 
Bestimmungen des HmbHG, d.h., die Amtszeit der 
Hochschulpräsidentin oder des Hochschulpräsiden-
ten beträgt gemäß § 80 Absatz 3 Satz 1 sechs Jahre, 
die Amtszeit der Vizepräsidentin oder des Vizepräsi-
denten gemäß § 82 Absatz 1 Satz 1 HmbHG beträgt 
drei bis sechs Jahre und diejenige der Kanzlerin oder 
des Kanzlers beträgt gemäß § 83 Absatz 2 Satz 2 
HmbHG neun Jahre.

Zu § 7:

§ 7 bestimmt die Aufgaben des Gründungspräsidi-
ums, die nicht abschließend sind. Das Gründungsprä-
sidium soll danach eine vorläufige Grundordnung, die 
Studien- und Prüfungsordnungen für die Studien-
gänge sowie eine Berufungsordnung für die Beru-
fungsverfahren der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer erlassen. Da die Berufungsverfahren im 
Regelfall mindestens ein Jahr dauern, ist es notwen-
dig, dass diese Priorität haben, um den Beginn des 
Lehrbetriebs zum Herbst 2021 zu gewährleisten.

Zu § 8:

§ 8 beinhaltet Vorschriften, die die Findungskom-
mission betreffen. Zur Findung der Gründungspräsi-
dentin oder des Gründungspräsidenten sowie der 
Gründungsvizepräsidentin oder des Gründungsvize-
präsidenten setzt die zuständige Behörde gemäß § 8 
Absatz 1 Satz 1 eine Findungskommission ein. Diese 
soll nach § 8 Absatz 1 Satz 2 mehrheitlich aus Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern bestehen, die 
nicht im Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg 
stehen. Diese Regelung bezweckt, dass die Grün-
dungspräsidiumsmitglieder möglichst objektiv und 
ohne persönliche Nähe der Bewerberinnen und Be-
werber zu den Findungskommissionsmitgliedern aus-
gewählt werden.

Die entsprechenden Stellenprofile wird die Fin-
dungskommission in Abstimmung mit der zuständi-
gen Behörde entwickeln. Sie werden den Vorausset-
zungen des § 80 Absatz 1 Satz 2 HmbHG und des § 82 
Absatz 1 Satz 3 HmbHG entsprechen. Das Findungs-
verfahren soll bis zum 1. Januar 2020 beendet sein.

Die sodann gefundenen, geeigneten Personen 
werden von der zuständigen Behörde zur Gründungs-
präsidentin oder zum Gründungspräsidenten sowie 
zur Gründungsvizepräsidentin oder zum Gründungs-
vizepräsidenten der neuen Hochschule bestellt.

Zu § 9:

Mithilfe der Berufungsordnung, die das Grün-
dungspräsidium nach § 7 zu erlassen hat, wird das 
Berufungsverfahren durchgeführt. § 9 regelt die Zu-
sammensetzung der Berufungsausschüsse, die vor 
Durchführung der Berufungsverfahren gebildet wer-
den. Mangels Vertreterinnen oder Vertretern der im 
Hamburgischen Hochschulgesetz genannten Grup-
pen (vgl. § 14 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 10 Absatz Num-
mern 1 bis 3 HmbHG, d.h. mangels eigener Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer, akademi-
schen Personals und Studierenden) sind die Grün-
dungspräsidentin oder der Gründungspräsident, die 
Gründungsvizepräsidentin oder der Gründungsvize-
präsident sowie mindestens zwei weitere Hochschul-
lehrerinnen oder Hochschullehrer für die Berufungs-
ausschüsse vorgesehen. Sobald Studierende oder 
akademisches Personal der Beruflichen Hochschule 
Hamburg vorhanden sind und entsandt werden kön-
nen, werden diese den Berufungsausschüssen ange-
hören. 

Zu § 10:

Die Wahl und Zusammensetzung der acht Mitglie-
der des Hochschulrats sowie des neunten von diesen 
selbst gewählten Mitglieds entsprechen § 84 Absatz 4 
Satz 2 HmbHG, § 84 Absatz 4 Satz 3 HmbHG sowie 
§ 85 Absatz 5 HmbHG.

Die Größe des Hochschulrats, die nach § 84 Ab-
satz 4 Satz 1 HmbHG in dieser Größe nur für die Uni-
versität Hamburg und die Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg vorgesehen ist, ergibt sich 
aus den Besonderheiten der engen Verzahnung von 
Studium und dualer Ausbildung an der Beruflichen 
Hochschule Hamburg, insbesondere der erwünsch-
ten, stetigen Partizipation der Kooperationspartner 
der beruflichen Bildung wie z.B. des Unternehmens-
verbands Nord, der Kammern und Arbeitnehmerver-
tretung.

Zu § 11:

§ 11 regelt die Voraussetzungen, die zum Studium 
an der Beruflichen Hochschule Hamburg berechtigen. 
Zugangsberechtigt sind danach all diejenigen Perso-
nen, die auch zum Studium der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften Hamburg berechtigt sind (vgl. 
§ 37 Absatz 1 Satz 2 HmbHG).

Wegen der besonderen Verzahnung der Lernorte 
Hochschule, Betrieb und Berufsschule ist für die Auf-
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nahme eines Studiums an der Beruflichen Hochschule 
Hamburg ein Ausbildungsvertrag erforderlich. Auch 
nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, 
also regelhaft im vierten Studienjahr, soll die oder der 
Studierende durch den Ausbildungsbetrieb im Stu-
dium unterstützt werden und mit ihm vertraglich ver-
bunden sein, insbesondere bei der Aufgabenfindung 
und Bearbeitung der Abschlussarbeit. Ausnahmen, 
die sich insbesondere aus Unterbrechungen der Aus-
bildung aus persönlichen Gründen, der nötigen Wie-
derholung von Prüfungsleistungen oder einem Wech-
sel des Ausbildungsbetriebes ergeben können, regelt 
die Immatrikulationsordnung. Im Übrigen gelten die 
sich aus den §§ 41 ff. HmbHG ergebenden Grund-
sätze.

Zu § 12:

§ 12 bestimmt, dass der Lehrbetrieb zum Winter-
semester 2021 aufgenommen werden soll. Mit Beginn 
des Lehrbetriebs sollen sich Wahl, Zusammensetzung 
und Aufgaben der hochschulischen Organe grund-
sätzlich nach den Vorschriften des HmbHG richten. 
Einzige Ausnahme bleiben die Größe und Zusammen-
setzung des Hochschulrats, die sich aus § 10 erge-
ben.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt die durch die Errichtung der 
Beruflichen Hochschule Hamburg erforderlichen Än-
derungen des Hamburgischen Hochschulgesetzes.

§ 1 Absatz 1 HmbHG führt abschließend alle staat-
lichen Hochschulen der Freien und Hansestadt Ham-
burg auf. Daher ist die Berufliche Hochschule Ham-
burg hier als neue staatliche Hochschule aufzuneh-
men. § 1 Absatz 2 HmbHG regelt, für welche staatli-
chen Hochschulen das HmbHG gilt. Für die Berufliche 
Hochschule Hamburg soll das HmbHG in der jeweils 
geltenden Fassung gelten, soweit im Gesetz über die 
Gründung und den Betrieb der Beruflichen Hoch-
schule Hamburg (BHHG) nichts anderes bestimmt 
ist. Aus Gründen der Gesetzessystematik ist in § 1 Ab-
satz 2 Satz 3 HmbHG daher die Berufliche Hochschule 
Hamburg anzufügen. 

Zu Artikel 3

Diese Vorschrift betrifft die durch die Errichtung 
der Beruflichen Hochschule Hamburg erforderlichen 
Änderungen der Landeshaushaltsordnung.

Zu Artikel 4

Diese Regelung ist für den Fall, dass sich das Fin-
dungsverfahren verzögert, geschaffen worden. Es gilt 
danach, dass der Senat auf Vorschlag der zuständi-
gen Behörde eine kommissarische Präsidentin oder 
einen kommissarischen Präsidenten bestellen kann, 
die oder der bis zum Beginn der Amtszeit der Grün-
dungspräsidentin oder des Gründungspräsidenten 
deren oder dessen Aufgaben wahrnimmt. Für die 
Gründungsvizepräsidentin oder den Gründungsvize-
präsidenten kann diese Regelung analog gelten.
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Stellenveränderungen zum Stellenplan 2019/2020 Epl. 3.1 

 
Stellenneuschaffungen 2020:  

Behörde für Schule und Berufsbildung, Landesbetrieb Hamburger Institut für Berufliche 
Bildung 

Nr. Aufgaben- 
bereich 

Anzahl Wertig-
keit1) 

Stellenbezeichnung Erläuterung 

1 L04 1,0 W 3 Präsidentin/Präsident Drucksache 21/x Errichtung der 
Beruflichen Hochschule Hamburg 
und Haushaltsplan 2019/2020: 
Nachbewilligung nach § 35 
Landeshaushaltsordnung 

2 L04 1,0 W 3 Kanzlerin/Kanzler  Drucksache 21/x Errichtung der 
Beruflichen Hochschule Hamburg 
und Haushaltsplan 2019/2020: 
Nachbewilligung nach § 35 
Landeshaushaltsordnung 

3 L04 1,0 W 2 Vizepräsidentin/ 
Vizepräsident  

Drucksache 21/x Errichtung der 
Beruflichen Hochschule Hamburg 
und Haushaltsplan 2019/2020: 
Nachbewilligung nach § 35 
Landeshaushaltsordnung 

4 L04 2,0 A 14 Oberregierungsrätin/ 
Oberregierungsrat  

Drucksache 21/x Errichtung der 
Beruflichen Hochschule Hamburg 
und Haushaltsplan 2019/2020: 
Nachbewilligung nach § 35 
Landeshaushaltsordnung 

 

Nachrichtlich: neugeschaffen werden folgende Arbeitnehmerstellen: 1,0 E11; 1,0 E12; 1,0 E13 

                                                           
1) Die Zuordnungen der Besoldungsgruppen für Mitglieder des Präsidiums erfolgen vorbehaltlich einer Änderung 

des Hamburgischen Besoldungsgesetzes (HmbBesG). 

Anlage 5
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